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I 

1 . 1 

1.1.1 

- .J -

BERICHT GEMÄSS § 57 ABS. 2 ZnG 

Gemäß § 57 Abs. :2 ZDG hat der Bundesminister fur I nneres dem Nationalrat .icv,cib 
nach zwei Jahren über den Zi\" i ldienst und die damit zusammenhängende finanzielle 
Gebarung in den abgelaufenen zwei Kalenderjahren Bericht zu erstatten. Dcr letzll' 
Bericht \\urde dem Nationalrat 1995 \"orgelegt . 

Nunmehr wird der Bericht für die Jahre 1995 und 1 996 erstattet: 

Befreiung von der Wehrpflicht und Feststel lung der Zivild ienstpflicht 

Feststellungen zu Erklärungen gern. � 2 Abs. 1 ZDG im Jahre 1995 � � � � 

Im Berichtszeitraum 'Wurden dem Bundesministerium für I nneres . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .. 5lJl\(, 
Erklärungen gern. § :2 Abs. 1 ZDG von den als Einbringungsbehärde zuständi�cIl Stcl
lungskommissionen und Mi l itärkommanden übern1 ittelt .  

Die Aufgl iederung nach Bundesländern ergab: 

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . .. . ... . ........ . . I h� 
Kärnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "''''" 
Niederästerreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... .. . . .. .. . . . 1. 1 7S 
Oberästerreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... . . . . . . . .. . . . . ...... ... . . . . . . . . 1.3:2b 

Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ .... ...... ............ -+()l) 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... ..... .......... .............. ...... ..... ..... ... 6-+l) 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . ... 5:20 
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ......................................................................... 3 I h 
\Vien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . .. .. .. . ... ... .. .. .  1.:20() 

Die Erk lärungen stammten in . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .. .. . ..... . ... . ... . .. . 5 .9-+-+ 
Fällen von Wehrpflichtigen. die noch keinen Grundwehrdienst geleistet hatten 
und in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . -+� 
Fäl len von Wehrpflichtigen. die den Grundwehrdienst zum Teil oder zur Gänzc schon 
geleistet hanen. 

1.1.2 1995 \\urden (unter Berücksichtigung \"on im Vorjahr eingebrachten Fäl len) .. ....... 7 .671 

Feststel l ungen der Zivi ld ienstpflicht rechtswirksam getroffen.  

In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .  55U 
Fäl len erwies sich die Erklärung als mangelhaft gern. § 5 Abs. 5 ZDG. 

Gern. § 6 ZDG \\urde 1995 in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... ..J...J. 7 

Fäl l en die Zivi ldienstpflicht über Antrag des Zivi ldienstpflichtigen widerrufen. 

In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Fällen mußten unzulässige Widerrufserklärungen zurückgewiesen werden. 

Bericht des Bundesministers flir Inneres gern. § 57 Abs. 2 ZOG 

III-83 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 84

www.parlament.gv.at



- 4 -

1.2 Feststellungen zu Erklärungen gern. § 2 Abs. 1 ZDG im Jahre 1 996 

1.2.1 Im Berichtszeitraum \\urden dem Bundesministerium flir Inneres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b.(Jl}-+ 
Erklärungen gern. § 2 Abs. 1 ZOG von den als E inbringungsbehörde zuständigen Skl
l ungskomrnissionen und Mi l itärkornrnanden überminelt. 

Die Aufgl iederung nach Bundesländern ergab: 

Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17S 
Kärnten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � I::' 
]\; iederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . �-+-+ 
Oberösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.-+-+(1 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . -+S� 
Steiermark . . . . . . . . .  ............................. ................. ..... ......... ...... ...... ... ......... ...... .............. :;ql) 
Tirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -+-j 
Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ , ' 

Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j , :; il) 

Die Erklärungen stammten in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , (, (, -; -
Fäl len von Wehrpflichtigen. die noch keinen Grundwehrdienst geleistet h:.ltten 
und in . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "'- -;  
Fäl l en von Wehrpflichtigen. die den Grundwehrdienst zum Tei l  oder zur Gänzl' sch"n 
geleistet hanen .  

1.2.2 1 996 \\urden (unter Berücksichtigung von im Vorjahr eingebrachten Fäl len) . . . . . . .  , 6,�.-;() 
Feststel l ungen der Ziv i ldienstpflicht rechtswirksam getroffen. 

In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5U: 
Fäl len erv;ies sich die Erklärung als mangelhaft gern. § 5 Ahs. 5 ZOG . 

Gern. § 6 ZOG \\urde 1996 i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fäl len die Zivi ldienstpflicht über Antrag des Zi\' i ldienstpflichtigen widerrufen.  
In  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i\-: 
Fällen mußten unzulässige Widerrufserklärungen zurückgewiesen \\ erden. 

Die Zurückziehung einer rechtswirksamen Zivi ldienst- oder Widerrufserklärunl! hlelht � � 

seit der Zivi ldienstgesetznovel le  1994 rechtlich ohne Folgen. da herei ts mit ihrer I 111-
bringung die Zivi ldienst- oder Wehrpflicht eintri tt. 

Näheres siehe Bei lage 1 und 2 .  
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I .3 Erfahrungen 

- ' -

1 . 3 . 1  Das I nteresse f ür den Zivil dienst ist 1 995 gegenüber dem Vorj ahr um 62.0 °'0 zu ruc k�e
gangen. 1 996 gegenüber dem Vorjahr um 1 1.83  % wieder ang estiegen. Der Rückgang 

1 995 erklä rt sich aus dem Wegfall der durch die Ü bergangsbestimmung des � 7()d 
Abs. 1 Z 1 ZOG geschaf fenen Mögl ichkeit zur Abgabe einer Zivil diensterkl äru ng tür 
äl tere Stel lungsj ahrgä nge. Der l eichte Anstieg 1 996 ist mögl icherwe ise aut' oie 
Diskussion über die ZOG-N ovell e 1 996 und die geraume Zeit noch unentschleocnl.' 

F rage der Dienstleistungsdauer zurückzuführen. 

1 .3.2 Der Großteil der im Berichtszeitraum erf ol gten negativen Bescheide geht darauf zurück. 

daß Weh rpfl ichtige die gesetzl ichen Fristen zur E inbringung ihrer E rklj ru ng \ er
sä umten. Es' \\urde keine Erklä rung unter Vorbehal t  oder Bedingungen abgegehen. In 

zwei Fä ll en schl ossen Verur tei lungen zu einer Freiheitsstrafe von mehr al s 6 ,,1unatl'n 

wegen einer mit Vorsatz begangenen gerichtl i ch strafb aren Handlu ng. bei de r \\affcn

gewalt gegen Menschen angewendet oder angedroht \\urde. den E intritt der Zi\ildienst

pfl icht aus . 

1.3.3 Der Verf assungsgerichtshof hat mit dem im Zuge eines K ompetenzkonf l ikt\ erLlhre n� 
(Art .  1 3 8  Abs. 1 l it .  b B-VG) ergangenen Erkenntnis  vom 30 .  J uni 1 995 .  K 1-6. -:. S l)� 
(= ZfVB 1 996/8 2 5 )  die von ihm und dem Verwaltungsgerichtshof di verg ent beu rt e i lte 
Prüf ungszustä ndigkeit der beiden Höchstgerichte bei behaupteter V erletzung des � 2 
ZOG bindend geklä rt. Der Verf assungsgerichtshof prüft beim verfassung sg esetzlich ge

wä hrl ei steten Recht auf Ausnahme von der Wehrpfl icht zwecks Zivi ldienstl ei stu ng -
abgesehen davon. ob die Behörde die materiell rechtl ichen Voraussetzung en f ür das E nt 
stehen der Ziv i ldienstpflicht richtig beur tei l t  hat - nur. ob der Behörde grobe \. er
f ahrensf ehl er anzulasten s ind. die Kompetenz zur Wahrn ehmung sonstiger Verf ahre ns
fehler l iegt beim Verwaltungsgerichtshof. 
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2 Anzah l  der Zivi ldienstpflichtigen 

2.1 Die Anzahl der Zivi ldienstpflichtigen betrug 

- zum 3 1 . 1 2 . 1 995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 .307 
-und zum 3 1 . 1 2 . 1 996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89. 10::: 

Näheres ist aus den Beilagen 3a. 3b und 4 ersichtlich. 

3 Anerkannte Ein richtungen und Zivildienstplätze 

3 . 1  Mit Stichtag 01. 01 . 1 995 betrugen 

., ') j.-

- die Anzahl der anerkannten Einrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66:2 
- und die Anzahl der Zivildienstplätze . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.534 

Gern. § 4 Abs. 4 ZDG \,.,urden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  44 
Einrichtungen mit insgesamt . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
Zivildienstplätzen widerrufen. 

Dieser Reduzierung gegenüber steht im Berichtszeitraum die Anerkennung 
von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Einrichtungen; 
dadurch und durch Aufstockung von Zivildienstplätzen bei bereits bestehenden 
Einrichtungen wurden weitere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .::: 89 
Zi vildienstplätze geschaffen. 

Mit Stichtag 3 1 .  1 2. 1 996 ergab sich ein Gesamtstand von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 7  
anerkannten Einrichtungen mit insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .664 
Zivildienstplätzen. 

Näheres ist den Beilagen 5a und 5b sowie 6a und 6b zu entnehmen. 

Erfahrungen 

Die Ausweitung der Dienstleistungsgebiete des § 3 Abs. 2 ZDG durch die ZDG-Novelle 
1 994 hatte zur Folge. daß neue Einrichtungen - etwa zur Betreuung von Vertriebenen -
geschaffen werden konnten; bei den bisher bereits anerkannten Bundespolizei
direktionen wurden Zivildienstleistende nicht nur bei der Schulwegsicherung. sondern 
nunmehr auch im Bereich der Vorsorge für die öffentliche Sicherheit und der 
(sonstigen) S icherheit im Straßenverkehr eingesetzt. 

Die guten Erfahrungen der Rechtsträger und der Wunsch nach möglichst regelmäßiger, 
d. h. zu jedem Zuweisungstennin erfolgender Zuweisung hat vor allem im Bereich des 
Rettungswesens, der Sozial- und Behindertenhilfe sowie der Altenbetreuung zur Auf-
stockung von Zivi ldienstplätzen bestehender Einrichtungen gefiihrt. 

. 
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Durch di e ZDG-�(w ell e 1 996 erfol gt e ei ne neuerl iche E rweit er ung der DlenstkIS1UI1:c'

ge bi ete . 

Verträge zwischen dem Bund und anderen Rechtsträgern nach 
§ 4 1  ZDG über d ie gegenseitigen finanziellen Bezieh ungen 

-+.I Bis  zum St icht ag 3 1 .  1 2 . 1 996 bet rug 

- di e Zahl der best ehenden Vert räge i m  S inne des � 4 1  ZOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. h 1::. 
- di e Za hl der im Bericht szeit raum abgeschlossenen 'v. ertr äge . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . 1.-:' � 

Die Di f f erenz zwi schen dem in der Beil age 5b angeführt en Zahl \ on 632 und der Uhl'Il 
angeführt en Zahl von 6 1 2  ergi bt si ch dadurch. daß meh rer e Ei nri cht ungen \ on ClI1CIll 
Vertrag erfaßt si nd. 

4.2 Durch Verordnung des Bundesmini st ers für I nneres gemäß � 41 A bs. ::- ZDCj I CirunJ

sät ze für V ergüt ungen nach � 4 1  ZOG - GrVeRe-\' ) \\urde e ine ei nh e it l iche Rcgc1un:c 
durch Spart enei nt eil ung der Recht st räger und E rrech nung \ on de n Sparten 7ugchilrl:Cl.'1l 

Brutt ol ohnkost en geschaffe n. Al s Bemessungsgrundl age für di e \ om Rechtstrager all 

den Bund zu lei st ende Pauschalvergüt ung i st di e ni edri gste Loh n- oder Bczug:-;stuk 
j ener haupt beruflich Bedienst et en heranzuzi ehen. di e bei der Ei nrich tung mit Im \\ l'

sentli chen E':l ei chartiE': en Di enstl eist ung en wie der Zi vi ldi enstl eist ende beschjftilCl smd ....... ..... ....... ..... 

Di e Bemessungsgrundl age f ür die monatli che Pauschah ergüt ung fü r die \ on /1\ 11-
di enstl ei st enden zu erbringenden Täti gkeit en bet rägt: 

a) Für Dienst e  in  Krankenanst alt en. i m  Rett ungswesen. i n  der Alt enbetre uung unJ In 
der Kr ankenpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 18-r::�. 

b)  bei der Bet reuung \' on Asyl werbern und Fl üchtli ngen .............................. . 

c )  In  der Sozi al- und Behindert enhil fe. 
bei der Bet reuung von Drogenabhängi gen. 
in der Kat ast rophenhil fe und im Zi vil schut z. 
für Ei nsät ze bei Epidemi en. 
f ür Täti gkeit en zur Hebung der V erkehrssi cherheit 
und bei den im Bundesmi ni st erium für I nneres fü r Angele ge nheite n 
des auße rordentli chen Zi \'il dienst es zust ändi gen Or gani sat i llnsci nhci lcn 

so\'.;i e f ür Tät igkeit en i m  Rah men der Zivi len Landes\ ert e idi gung . . . . . . . . . . . .  , S 13 )\-:'-L 

Unter Bedacht nahrn e  auf die Grundsät ze nach den §§  1 und 2 Abs. 1 der GrVeRe- \' gl'
mä ß § 4 1  Abs. 5 ZOG werden zur Bestimmung der Angemessenheit der Ver güt ung 
nach § 4 1  Abs. 1 ZOG in Prozent sät zen ausgedr ückten Abschläge von jeder o .  a. Be
messungs grundl age gewährt, 

Keine Vergüt ung gemäß § 4 1  Abs, 1 ZOG leisten seit dem 1 ,  1, 1 992 Recht st räger \\ ie 

Ren ungsorganisationen. F euerv; ehrver bände. der Öster reichische Zivil schut zverband. 
bei denen Zivi ldienstle istende in e iner entsprechenden Anzahl und in Bereichen ein-
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gesetzt werden. die fü r  einen Einsatz im außerordentl ichen Ziv il di enst \'on hesonderer 

Bedeutung sind. 

4.3 Aufgrund der in den Verträgen gemäß § 4 1  ZOG enthal tenen Wertsi cherungskl ausel 
\\urden i m  Beri chtszeitraum all e  Vergütungen mit Wi rkung vom I. 1 .  1 995 um 2.g7 0 (j 

erhöht . 

4.4 Durch die GrVeRe-V \\urde der vergütungsfrei e  Zeitraum mit i nsgesamt einem \ h1!1�lt 
für die Zeit des G rundl ehrganges und der Einschul ung am Arheitspl atz festgekgt und 

für die sonstigen Zei ten von Di enstabwesenh ei t  ( z. B. Krankheit ) ein zusätz l ic her :\h
schl ag von 1 0  0/0 von der Bemessungsgrundl age f ür die Vergütung gemäß � 41 Ahs 1 
berücksi chti gt .  

5 Einsatz Zivildienstpflichtiger im ordentlichen Zivi ldienst 

5 . 1 - Zu den 3 Zuwei sungstermi nen des Jahres 1 995 \\urden . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 6.4-+0 

- zu den 3 Zuweisungstermi nen des Jahres 1 996 \\urden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6.g5� 
- im Beri chtszeitraum al so insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1_�.29� 
Zi vil dienstpfli chti ge zur Leistung des ordentl ichen Zivil di enstes anerkannten 
Ei nr ichtungen zugewiesen. 

Di es entspri cht ei ner S tei gerung von + 12 .04 % gegenüber den 1 1 .86 4 zuge\\'1esene n 
Zivil dienstpfl ichti gen des Beri chtszeitraumes 1 993/ 94 .  

Im übrigen wird auf die Beil agen 7. 8. 9a und 9b verwi esen. 

5.2 Im Beri chtszeitraum \\urden zwei Fäll e der Lei stung ei nes zweijähr igen Entwickl ungs
hil fedienstes gemel det. der gern .  § 1 2a Abs. 1 ZOG ei ne Zuwei sung des Betreffenden 
zur Lei stung des ordentl ichen Zivil di enstes ni cht mehr zul äßt. 

Ein Zi vil d ienstpfli chtiger mi t Doppel staatsbürgerschaft erfüll te di e Voraussetzungen des 

§ 1 2a Abs.  2 ZOG und war nicht mehr zur Lei stung des ordentli chen Zi vil dienstes 
heranzuziehen. 

Dienst leistung gern. § 12b ZDG 

Di e Mögl ichkeit zur Leistung ei nes v or Voll endung des 28 . Lebensj ahres anzutretenden 
durchgehend mi ndestens 14 Monate dauernden unentgel tli chen Dienstes im Ausl and. 
der di e Mitwirkung an der Lösung internati onal er Probl eme sozi al er oder humanitärer 
Art zum Ziel e  hat. \\urde 1 995 von . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . 25 
und 1 996 von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

Zi vil di enstpfli chtigen wahr genommen. 

Di e Lei stung dieses Di enstes hat zur Fol ge. daß di ese Zi vil dienstpfli chti gen ni cht mehr 
zum ordentl ichen Zivil di enst heranzuzi ehen si nd.  

Ei n sol cher Dienst hat zur Voraussetzung. daß j uri sti sche Personen. die i hren Sitz i m  
I nl and haben und di e ni cht auf Gewi nn berechnet si nd sowi e  di e Gewä hr dafür bi eten. 
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daß ihre Vorhaben den Interessen der Republ ik Österr ei ch dienen. ah Tr:l,cer· 
organi sationen f ür d iese Di enst le istung anerkannt werden. 

M it 31. 12. 1 996 waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I � 
Organisationen fü r E insätze gern. § 1 2b ZDG anerkannt. 

Diese Organisationen verfU gen über E insatzstel len in Belgi en. Bosnien-H erl eg(1\\1I1� . 
Deutschland. Engl and. Litauen. den N iederlanden. Kroatien. P olen. Rumänie n. 
S lowenien. Tschechien. der Uk raine. Ungarn. in den US A. Ka nada. Brasi l ien. E(U�Jllr. 
Guatemala. Honduras. N icaragua. Venezuela. Buthan. Pak istan. Indi en. lsr:lel. 

M ozambik .  Nigeria und S üdaf rika. 

5 . ..f Erfahrungen 

5 .-L 1 M aßgebl ich fü r  die Zuweisung von Zivil dienstpflichti gen iSf in ersfe!' Linie die Bei/urt,· 
anmeldung der Rechtsfrager fur den je.t·eiligen ZUH'eisungsfennin und di e [m anun�,,· 

haltung der Rechtsträger in  d ie  von den Zivi ldienstpfl ichtigen auf grund ihrer F ähi� 
keiten zu erbringenden Dienstl ei stungen. W ünsche e inz elner Z i \ il di enstpnl chti�er hm
sichtl ich der E inrichtung. der sie zugewiesen werden woll en. können nur berück sichti�t 
werden. soweit Erf ordern isse des Ziv il dienstes nicht entgegenstehen ( �  9 Ahs. :; ZDG I 

Wie bereits im l etzten Berichtszeitraum fi el eine S teigerung der A nträge auf fest

ste l lung ( geminderter) gesundheitl icher E ignung zur Leistung des ordentl ichen Zi \il 
dienstes vor Zuweisung auf . Die Antragstell er wiesen auf e ine Verschlechterung des hei 
der S tell ung f estgestel lten Gesundheitszustandes hin. \'or al lem orthopädi sc he u nd 
nerv enf achärztl iche Befu nde wurden beigebracht. Auf grund amtsärzt licher L' nt er
suchung ergab sich in insgesamt 1 58 Fäll en die Feststell ung tei l s  dauern der. te i l s  \or
übergehender Dienstunfa higkeit teil s  auch nur e ingeschränkter Leistungsta higkeit. die 
bei der Zuweisung zu beachten war. 

5.4.2 Die Auslastung der angebotenen Plätze konnte gegenüber dem letzten Berichtsz ei traull1 
auch nach Erhöhung des Pl atzangebotes nahezu gl eichgehalten werden: 

1 993 1 994 1 995 1996 

Jah resbedarf 6 1 24 7227 72 78 7936 
Anzahl  der zu-

gewiesenen ZDL 5450 6 4 1 4  6 440 6 8 53  
pro Jah r  

Auslastung der 

Plätze in % 89.0 % 88 .8  % 88.5 % 86 .4 % 

freie Plätze 

in % 1 1, 0 % 1 1.2 % 1 1 ,5 % 1 3.6 % 

Der mögl ichst gl e ichmäßigen Verteilung der Zuweisungen auf die ein::elnen Zu
\wisungstermine (Feber. Juni. Oktober j eden Jahres) stehen vor all em zum Feber- und 
Juniterrn in zu beachtende Anträge auf Auf schub des Antrittes des Zivi ldienstes e nt
gegen. 
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Während den Bedarfsmeldungen der Rechtsträger zum Feberlermin 1 993 zu 9 1 .-l U u 

sowie 1994 zu 86.8 % entsprochen werden konnte. war 1 995 zu diesem Termin nur einL' 
Auslastung von 85.9 % sowie 1 996 von 85 . 1 % möglich. Zum Junilermin \\'ar 1 993 einL' 
Auslastung von 79.8 % sowie 1 994 von 83.7% möglich: 1 995 konnte die Auslastung 
auf 84.2 % angehoben werden. 1 996 ergab sich eine geringfügige Reduzierung :lUt' 
79.3 %. Die Auslastung zum Oktoberlermin betrug 1 993 93 .4 %. 1 994 94.7 % und blieh 
in der Folge relativ gleichbleibend mit 93.5 % ( 1 995) und 92.4 % ( 1996). 

Der Wegfall zugewiesener Zivildienstpflichtiger in Einzelfällen wegen Gewährung 
eines Aufschubs. aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Widerrufs der Zi\' i ld ienst
pflicht wurde im Rahmen der gesetzlichen Zustellfrist für Zuweisungsbescheide (� 8 
Abs. 2 ZDG) möglichst ausgegl ichen. 

5.4 .3 Die Dienstleistungsgebiete des Zivildienstes \\-urden wie im letzten Berichtszeitraum in 
allen Bereichen abgedeckt. Die als Folge der ZOG-Novelle 1 994 geschaffenen zu
sätzl ichen Zivildienstplätze konnten entsprechend den hiezu ergangenen Bedarfsan
meldungen besetzt werden. ohne daß deshalb eine ins Gewicht fal lende Reduzierung der 
Zuweisungen in den klassischen Gebieten des Zivi ldienstes (z. B. Krankenanstalten. 
Rettungswesen. Sozialhilfe etc . ) eingetreten wäre. 

Der folgende Vergleich soll dies verdeutlichen: 

1 993 1 994 1 995 1996 

Anzahl der zu-

gewiesenen ZDL 5450 64 1 4  6440 6853 
pro Jah r  

Zuweisung z u  

Dienstleistungen 5072 6 1 24 6 1 65 6590 
der Sparten 1-5 

in 0/0 93 . 1  % 95.6% 95.7% 96.2 % 
Zuweisung zu 

anderen 3 78 290 275 263 
Tätigkeiten 

in % 6.9% 4.4 % 4.3% 3.8 % 

5.4.4 Die Dauer des ordentlichen Zivildienstes (grundsätzl ich elf Monate) hatte auf die /ihe,.
lappenden Zuweisungstermine (Feber, Juni und Oktober) keinen Einfluß. Die Rechts
träger nahmen bei ihren Bedarfsanmeldungen darauf entsprechend Bedacht. zumal die 
jeweils möglichst unmittelbar nach Dienstantritt durchzuführenden Grundlehrgänge die 
neu zugewiesenen Zivi ldienstpflichtigen erst nach ihrer Ausbildung den Einrichtungen 
zur Dienstleistung zur Verfügung stehen lassen. Durch Aufstockung der Zivildienst
plätze entstand auch ein Platzangebot. das den Rechtsträgem durch entsprechende Auf
teilung der Bedarfsanmeldung auf die Zuweisungstermine die Möglichkeit eröffnete. 
allenfalls entstehende Lücken bis zum nächsten Zuweisungstermin durch höhere Be
darfsanmeldungen für davorliegende Zuweisungstermine zu schließen. Größere Ein
richtungen konnten dadurch jedenfalls zum Zeitpunkt des Dienstantritts der nächsten 
zugewiesenen Gruppe mit einem Kontingent bereits eingearbeiteter Zivildienstleistender 
vorangegangener Dienstantrittstermine rechnen. 
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6 Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung und Aufschub vorn 
Antritt des ordentlichen Zivildienstes (§§ 13, 13a und 14 ZOG) 

6. 1 Die Anzahl der im Berichtszeitraum erledigten Befreiungsanträge ( �  1 3  Abs. I jD( i) 
betrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -+öl J 

die Anzahl der hievon positiv erledigten Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 2 I � 

die Anzahl der erledigten Aufschubanträge (� 1 4  Z 1 bis 3 ZOG ) hetrug . . . . . . . . . . . . . . . 1-+3 �"7 

die Anzahl der hievon positiv erledigten Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . I:' .62 :' 

Die Anzahl der als Ordensangehörige. Priester bzw . S tudierende. die in \'orbereitul1t'

auf ein e e istl iches Amt stehen. und daher ex I ee e  vom Ziv i ldi enst !! em äß � 13a lDCj bl.'-"- '- ..... . 

f reiten Ziv i ldienstpfl ichtigen betru g  . . . . . . . . ....... .... .......... ... .... ....... ............ .......... .... I lJ 

Im übrigen wird auf Beilage 1 0  vef\v iesen. 

6.2 Erfahrungen 

Wie bereits in den vergangenen Berichtszeiträumen festgestell t \\erden ko nn te . hl.'
antragten \' iele Zivi ldienstpflichtige eine Verlängerung des Auf schubes. \\eil s i l' einen 
S tudienwechsel vorgenommen hatten oder i hr S tudium nicht zum em'arteten Zei tpunkt 
abschl ießen konnten. S olche Anträge l angten häufi g sehr knapp \' or de m je\\t:ilit'-en 

Zuweisungstermin ein und fü hrten im Fal l  der S tattgebung zu el l1e m  k urzfrislIt'-en 
Wegfal l  bereits zugewiesener Zivi ldienstpflichtiger. 

Die durch die Zivi ldienstgesetznovel le  1 994 eingefUhrte Monatsfrist zur E inbrin gun g  
einer rechtswirksamen Zivi ldiensterkl ärung ( §  2 Abs. 1 u .  § 76 Abs. 2 Z 1 ZOG idF 
BGBI .  Nr. 1 87/ 94 )  bewirkte e inen Zugang zahlreicher Ziv i ldienstpflichtiger. die noch i n  
Ausbi ldung standen. Diese Zivi ldienstpflichtigen beantragten im Berichtsz eitrauIl1 A uf
schub bis zum Ende ihrer Ausbi ldung . Dies fUhrte zum eklatanten Anstieg der :\nzahl 

der Verfahren. Die durch die ZOG-Novel le 1 996 geschaffene .Ä. nderung der An
spruchsvoraussetzungen zur Gewährung eines Aufschubes wird mitte l fristig zu deren 

Reduzierung fUhren. 

Den Befreiungen von der Verpflichtung zur Leistung des ordentl ichen Ziv i ldienstes 
gemäß § 1 3  ZOG lagen vorwiegend öffentliche Interessen zugrunde. In den Fäl len der 
gel tend gemachten besonders berücksichtigungswü rdigen wirtschaftliche n  Interessen 
\\urde den überwiegend selbständig berufstätigen Antragste l lern durch einen durch
schnittlichen Befreiungszeitraum von 2 Jahren die Möglichkeit geboten. Vorkehrungen 
in ihrem wirtschaftl ichen Bereich fu r die Dauer der Leistung des ordentlichen Zivil

dienstes zu treffen.  W urden besondere fami l iäre I nteressen geltend gemacht. erf olgten 
befristete Befreiungen nach Maßgabe des j ewei l igen S achverhalts. 
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7 Nicht in den ordentlichen Zivildienst eingerechnete Zeiten (§ 15 ZDC) 

7.\ Die An::a171 der Falle. in denen im Berichtszeitraum Tage in die Zeit  des ordent l i chen 

Zivildienstes wegen vorsätzl ichen oder grob fahrlässigen Fern bleibens vom Zivildienst 
(� 15 Abs. :2 Z :2 ZOG) nicht eingerechnet \\urden. betrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ..... .... 20� 
die ..1. n::ahl der T a�e insgesam t  . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ... . . 6.126 

1 m  Jahre 1995 mußten in 85 Fällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... . . . 2.330 Tage. 

im Jahre 1996 in 118 Fäl len . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . ':; .796 T agl' 

wegen grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Fernbleibens vom Zivildienst a l s  n icht in 

die bescheidmäßig verfügte Zivildienstleistungszeit einrechenbar festgeste l l t werden. 

7.2 Erfahrungen 

Bei den angeführten Fäl len handelt es sich zumeist um Zeiträume des Fernbleihens \ om 

Dienst unter der Behauptung des Krankenstandes. ohne hief ür einen geeigneten 

ärzt l ichen Nachweis vorzulegen. 

Die bei Zivi l dienstleistenden als nicht einr echenbar festgestel lten Zeiten ( Restze i ten I 
sind zu einem der nächsten Zuweisungstermine nachzudienen. Soweit hei der Fest
stell ung von nicht einr echenbaren Zeite n der Verdacht auf Oienstpf1ichtwrlctzungen 
(Abschnitt X ZOG) bestand. \\urde Anzeige an die für das S trafv erf ahr en bzw . \'er
waltungsstrafv erfahren zuständigen S te l len erstattet ( vg l .  Punkt 10.2). 

8 Hereinbringung von zu Unrecht empfangenen Bezügen 
(§ 32 A bs. 5 ZnG) 

8.1 Übergenüsse an Bezügen entstanden wegen 

- Nichteinrechnung von Zeiten in den ordentl ichen Zivi ldienst (§ 15 ZOG). 
- Versetzungen von Zivi ldienstleistenden zu anderen Einrichtungen (� 18 ZOG). 
- Unterbrechungen des Zivi ldienstes (§ 19 ZOG). 
- vorzeitige Entlassungen aus dem Zivildienst (§ 1 9a ZOG). 
- unri chtige Angaben von Zivi ldienstleistenden bei Antritt des Zivi ldienstes über ihr en 

Haupt- oder Zweitwohnsitz (§ 27 Abs. :2 ZOG). 
- mißbräuchl iche Verwendung von Fahrtgutscheinen. 

D iese Übergenüsse waren vom Bundesministerium fü r  I nneres gern . § 32 Abs. 5 ZOG 

in Verbindung mit § 45 HGG hereinz ubringen. S oweit diese Beträge nicht durch Abzug 
von den laufenden Bezü gen einbehalten oder aufgrund von Zahlungsaufforderungen 
einbezahlt worden sind. mußten Hereinbringungsbescheide erlassen werden. 

Im  Berichtszeitraum \\urden in 272 Fällen Hereinbringungen im Betrag von 
insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.078.099.70 

verfugt. 
Davon wurden bis 31. 12. 1996 .................................................................... S457.145.00 

e inbezahlt . 
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8.2 Mit Stichtag 3 1 . 1 2. 1 996 war 

- 1., -

- aus den Forderungen des Ja hres 1 996 noch ein Gesamtbet rag yon . . . . . . . . . . . . S -t 1 9 l-t(,. 7( 1 
- aus den Forderungen des Ja hres 1995 noch ein Gesamt betrag \· on . . . . . . . . . . . .  S Ig/UW9.0(1 

otT en. 

\\' eiters waren 
- aus dem Jahre 1994 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 170.0.:'.:'.g(1 

- aus dem Ja hre 1993 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S r.M\9.()(1 

- aus dem Jahre 199� noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S -t/.7':; 1.-H! 
- aus dem Ja hre 1991 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.I.:'tl.()( 1 
- aus dem Jahre 1990 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1 3.1 1 -t.UlI 

-a us dem Ja hre 1989 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  S 11.-t3(J.()() 

- aus dem Jahre 1988 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S .:' . .:'�-t.l)(1 
- aus dem Ja hre 1987 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 2)U 19.()(1 
-a us dem Ja hre 1986 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 3.33-t.OI) 

- aus dem Jahre 1985 noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1 9.1.:'�.()1I 

of f en. 

Mit dem gena nnten Stichta g  besta nden somit o f f ene Forderungen ge ge n 
Z i \·i ldienstpfl ichtige aus dem Titel des Ü bergenusses a n  Bezügen yon 
insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 9.:'.:'.-t60.90. 

I n  al len Fällen ,-"urden rechtl iche Schritte gesetzt .  um eine Verjä hrung d\?r Forderunt;\?11 

des Bundes zu vermeiden. 

8 . 3  Erfahrungen 

Im Berichtszeitra um sind Ü bergenüsse a n  Bezügen in j enen Fäl len ent standen .  in dene n  
die Feststel l ung  von in  den ordentl ichen Zivi ldienst nicht ei nrechenbar en Zeil\?Il 
y orzunehmen wa r und dies mit der vorzeitigen Beendigung des Dienstes durch 

Unterbrechung der verfUgten Dienstleistung verbunden war . Die Fä l le yon yor zeit i!..'. er 
Entlassung in f o lge D ienstunfähigkeit von Zivi ldienstleistenden gern .  � 1 9a ZDG st eit;c n 
an . Da die Bezüge j ewei ls  a m  Mona tsersten zur Anweisung ru r den ganzen Monat 
gela ngen müssen u nd a b  Unterbrechungs- bZ\\' .  E ntlassungszeitpunkt keine Bezüge 
gebühren. hatten die Betro f f enen a b  vorzeitiger Beendig ung des Zivi ldienstes keinen 
Anspruch auf Bezüge. Für in  den Zivi ldienst nicht eingerechnete Zeiten best ehen 
g leichfa l l s  keine Ansprüche gern. § 25 Abs. 4 ZOG . 

Die Hereinbringung zu länger zurückliegenden Forderungen erweist sich zunehmend 
schwieriger. Ratena nträgen. denen mit Rücksicht auf die wirtschaft l ic he Lage der Ver

pflichteten sta ttgegeben werden muß te. f olgen häufig nur die Za hlung einiger weniger 
Ra ten. o f f ene Restf orderungen ma chen langwierige Vol lstreckungsmaß nahmen not
wendig .  Die Herei nbringu ng von Beträgen bis zu S 2.000,- da uert durchschn ittlich 10 

Mona te. von höheren Beträgen über ein Jahr. 

Vo l lstreckungsmaß nah men im Wege der Verwa ltungsvol l streckung sind f ür die Ver
pfl ichteten kostengünstiger. fUhren j edoch nur bei j enen Bezirksverwa ltungsbehörden 
zum Erf o lg, die über eigene Vol l streckungsdi enste verfUgen. Die gerichtl iche Exekution 
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im Wege der Finanzprokuratur führte im Berichtszeitraum nur in seltenen Fällen zum 
Erfolg. 

Sofeme sich wiederholte Vollstreckungsmaßnahmen als ineffizient erwiesen. wei l  die 
Verpflichteten stets zahlungsunfahig waren und die Hereinbringungsmaßnahmen mll 

einem unverhältnismäßigen Kostenaufv,'and verbunden gewesen wären. \\urden 
Forderungen des Bundes als uneinbringlich abgeschrieben.  

9 Versetzung von Zivi ld ienstleistenden zu anderen Ein richtungen 
(§ 1 8  ZDG), Unterbrechung des Zivi ldienstes (§ 1 9  ZDG), vorzeitige 
E ntlassung aus dem Zivildienst (§ 19a ZDG) 

C).l Im Berichtszeitraum wurden 

- Versetzungen in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �6q 
- Unterbrechungen in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � I � 
- \'orzeitige Entlassungen in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I �() 

Fällen verfügt. 

9 . 2  Erfahrungen 

Die Zahl der Versetzungen ist gegenüber dem vergangenen Berichtszeitraum steigenJ. 
die Ursachen der Versetzung haben sich jedoch im wesentl ichen nicht geändert . Im 
Berichtszeitraum waren in ungefähr 39 % der Versetzungsfcille mangelnde Eignung zur 
vorgesehenen Dienstleistung maßgeblich.  Aus diszip l inären Gründen \\urde die 
Versetzung 1995 in 2 0  Fäl len. 1996 in 19 Fällen erforderlich. 126 Zivildienstleistende 
wurden im Berichtszeitraum versetzt. weil dadurch den Interessen des Zivi ldienstö 
besser gedient war. 

Die Unterbrechung der Dienstleistung wurde vom Bundesmini sterium für Inneres In 
j enen 215 Fäl len verfügt. in denen die Voraussetzungen des § 18 Z 1. 2 oder 3 z\\ar 
vorlagen. aber keine geeignete Einrichtung zu finden war. In 126 Fällen bestanden 
Zweifel an der gesundheitlichen Eignung zur weiteren Leistung des Zivildienstes . Die 
durchgeführten amtsärztlichen Untersuchungen bestätigten auch in diesen Fällen. daß 
die Wiederherstellung der dienstl ichen Belastbarkeit innerhalb eines Zeitraumes \'on �4 
Tagen nicht zu erwarten sei . Es war daher eine vorzeitige Entlassung zu verfügen .  
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10 Überwach ung der Einhaltung der den Zivildienstpflichtigen 
(Zivild ienstleistenden) und den Rechtsträgern der Ein richtu ngen nach 
dem Zivi ld ienstgesetz obliegenden Pflichten sowie der in  d iesem 
Zusa m m en hang getroffenen Maßnahmen 

10 . 1 Dienstabwesenheiten von Zivi ldienstleistenden 

1 0 . 1 . 1  Zur Übem'achung der Dienstabwesenheiten von Zivildienstleistenden werden Dienst
abwesenheitslisten geführt und mit entsprechenden Belegen monatl ich im nachhinein 
dem Bundesministerium für Inneres vorgelegt. 

1 0. l .2 

Bei Überprüfung dieser Listen konnte festgestellt werden. daß die Zeiten der Dienstab
wesenheiten 

- im Jahre 1 995 durchschnittlich ........ . . . . ...... . . ... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.360,0 
- und im Jahre 1 996 durchschnittlich ..... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.28 00 

der gesamten zu erbringenden Dienstzeit betragen haben. 

Erfahrungen 

Die Dienstabwesenheiten halten sich weiterhin konstant unter 5 % im Jahresmittel: 1995 
lagen sie mit 4.36 % knapp über dem Prozentsatz des Jahres 1 994 von 4 .30 0/0. \\'ähr�nd 
sie 1 996 4.28 % der gesamten zu erbringenden Dienstzeit ausgemacht haben. Die Ver
teilung der Zeiten der Dienstabwesenheit auf die einzelnen Dienstleistungsgebiete bl ieb 
im wesentlichen unverändert. 

1 0.2  Anzeigen nach Abschnitt X ZDG (Strafbestimmungen) 

1 0 .2 . 1 Die Anzahl der im Berichtszeitraum gegen Zivildienstpflichtige erstatteten Anzeigen 

1 0.2 .2  

beträgt . . ...... . . .. . .. . . .. . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . ..... . . ..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  492 

Diese wurden an die jeweils örtlich zuständige Staatsanwaltschaft in .. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . 49 
und an die jeweils örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde in . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 
Fällen erstattet. 

Erfahrungen 

Im Berichtszeitraum sind die Anzeigen nach Abschnitt X ZOG gegenüber der Periode 
1993/1994 um 32 % gestiegen. Diese Steigerung ist im Zusammenhang mit der er
höhten Zahl von Zivildienstleistenden gegenüber dem Berichtszeitraum 1 993/ 1 994 (vgJ. 
Punkt 5. 1 )  zu sehen. 

Die Anzeigen an Bezirksverwaltungsbehörden wegen Verwaltungsübertretungen 
wurden wegen vorsätzlichen Fembleibens vom Dienst bei der Einrichtung, mangelhafter 
Einordnung in den Dienstbetrieb, Unterlassen fristgerechter Vorlage von Kranken
standsbestätigungen und Nichtbefolgung von Weisungen erstattet. Gegen Vorgesetzte 
wurden im Berichtszeitraum keine Anzeigen erstattet. 
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I I  

1 1 .  1 

1 1 . 1 . 1  

11. 1.2 

1. 

3 

- I D -

Beschwerden von Zivildienstpflichtigen 

Außerordentl iche Beschwerden gemäß § 37 ZDG 

Im Berichtszeitraum wurden der Zivildienstverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -+ 
Empfehlungen des Zivi ldienstrates zu Beschwerden gern. § 3 7  Abs. 1 ZDG zur weitcrcn 
Veranlassung zugeleitet. 

Der Zivi ldienstrat empfahl in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fällen die Abweisung und in . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fällen die Stattgebung der Beschwerde. 

Inhaltl ich richteten sich die im Berichtszeitraum eingebrachten außerordent l i chcn 
Beschwerden gegen folgende Umstände: 

Ein Zivi ldienstpflichtiger führte darüber Beschwerde. daß die Wahl eines Vertrauen:;
mannes gern. § 3 7b Abs. I Z 1 und Abs. 2 ZDG bei zwei Einsatzstel len seiner Ein

richtung zum Dienstantrittstermin Oktober 1 995 unterbl ieben wäre. ot1\\ohl bei diescn 

Einsatzstel len je drei Zivildienstleistende eingesetzt waren. Das Ermittlungsverfahrcn 
des Ziv i ldienstrates ergab. daß tatsächl ich die Durchführung der Wahl des \'cr
trauensmannes von Zivildienstleistenden bei einer Einsatzstel le der E inrichtung zum 
Zuweisungstermin  2. 10. 1 995 unterblieben war. Daher empfahl der Zivi ldienstrat dcr 
Beschwerde Folge zu geben. 

In einer weiteren Beschwerde führte ein Zivi ldienstpflichtiger aus. es sei ihm die zur 
Ableistung des Zivi ldienstes erforderliche Leibwäsche und deren Reinigung sowie die 
Reinigung der Arbeitskleidung nicht als Natural leistung zur Verftigung gestel lt  worden. 
wie dies §§ 29 und 30 ZDG vorsehen. Er begehre weiters die Erstattung der Kosten tUr 
die Leibwäsche sowie der Kosten für die Reinigung der Arbeitskleidung und der 
Leibwäsche in Höhe der Tarife gern. § 5 Abs. :2 der Verordnung des Bundesmini sters 
für Inneres über die Grundsätze ftir Vergütungen nach § 4 1  ZDG. Der Zivi ldienstrat 
empfahL da ein Anspruch auf Reinigung der Arbeitskleidung durch den Bund oder den 
Rechtsträger der Einrichtung des Zivildienstpflichtigen nur im Falle dienstlich be

gründeter außerordentl icher Verschmutzung besteht. dieser Beschwerde keine Folge zu 
geben .  

In einem anderen an den Zivildienstrat herangetragenen Fa l l  beschwerte s ich e in  Zivi l 
dienstpflichtiger darüber. seine Vorgesetzte habe ihm vorerst keine Krankenscheine ftir 

ein neues Quartal ausgefolgt. Erst nach einer Auseinandersetzung seien ihm zuerst ein 
Krankenschein ftir den praktischen Arzt. in der Folge aber auch Krankenscheine für 
Facharztbesuche ausgefolgt worden. Er erbl icke darin den Tatbestand des § 229 iVm § 2 
StGB.  Weiters habe die Vorgesetzte während eines Krankenstandes die Ausfolgung 
seiner Essensbons an einem von ihm Bevol lmächtigten verweigert und verlangt. der 
Zivildienstpflichtige möge sich seine Essensbons selbst abholen. In dieser Vorgangs
weise erbl icke er gleichfall s  den Tatbestand des § 229 iVm § 2 StGB.  Ferner habe der 
Geschäftsführer der Einrichtung die Vorgangsweise seiner Vorgesetzten unterstützt und 
auch der vom Zivi ldienstpflichtigen bevo l lmächtigten Mutter die Ausfolgung der Es
sensbons vern;eigert. I n  der Folge habe sich der Zivi ldienstpflichtige seine Essensbons 
selbst abgeholt und deshalb hätte sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Er 
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erbl icke im Verhal ten des Geschäftsfü hrers seiner Einrichtung den Tatbestand Je-; :.: S � 
StGB iVm � �  229 und 1 2  StGB .  

Der Zivil dienstrat empfahl eine Abweisung der Beschwerde. da  d ie  v om ZI\ il d iensl
pflichtigen begehrte Ausfol gung von Krankenscheinen durch den während der L e i stun� 

des ordentl ichen Zivil dienstes flir ihn zuständigen Vorgesetzten am g l e i chen Tag erfll l � l  

war. Be i  der Abgabe von Verpflegungsbons im S inne des � 28 ZDG durch den Rechh

träger handel t  es sich um die Erftill ung eines höchstpersönl ichen Anspruches an l l \ i l 

dienstl eistende gern. � 25 ZDG.  Der Vorgesetzte des Zivil dienstpfl ichtigen \\ jrl.' JJhl.T 

berechtigt gewesen. die Abgabe der vom Zivil dienstpflicht igen begehrten EssensmJrken 

an Bevoll mächtil:!te abzul ehnen. zumal in diesem Fall die Erteil unI:! einer \ ·o ll madll 
� � 

nicht unter die Gebührenfreiheit gern. � 72 ZDG fäll t und ohne Vergebührung kel t1 l.' 

RechtswirkunI:! entfal ten kann. E ine Gesundheitsbeeinträchtil:!unl:! durch die A nordnum: "- "- '- '-

des Vorgesetzten. der Zivil dienstpflichtige hätte sich die Essensmarken bei der 1 1 11 -

richtung sel bst abzuhol en. konnte im Ennittl ungsv erfahren nicht festgeste l l t  \\ erden . 

.j E ine Beschwerde richtete sich dagegen. daß eine von einem Zivil dienstl e iste nden Ull
mittel bar vor dem Ende des ordentl ichen Zivil dienstes beim Rechtstrjger der E I n 

richtung eingebrachte ordentl iche Beschwerde innerhal b  der v orgeschriehenen F r i sl \ l l l l  
diesem nicht erl ed igt wurde . Der Zivil dienstrat empfahl .  der Besch\\ erde F() l�e / u  
geben. da der Ziv il dienstpfl ichtige auch dann einen Rechtsanspruch auf ErleJlgun� 

einer ordentl ichen Beschwerde nach den § §  3 ff der Verordnung der Bundesrqperung 
vom 3. November 1 98 1  über die Einbringung. Behandl ung und Erl edigung \ O ll 
Wünschen und Beschwerden der Zivil dienstl e istenden. BGBI .  Nr. 6 1 1 .  hat . \\ enn er 

innerhal b  der ftir die Erl edigung der Beschwerde festgel egten Fri st v on längstens sechs 

W ochen den ordentl ichen Zivil dienst bereits abgel ei stet hat . 

1 1 . 1 . 3 

1 1 .2 

In all en Fäll en wurde den Empfehl ungen des Zivil dienstrates gefol gt. 

Ordentl iche Beschwerden gemäß § 3 7a ZOG 

1m Berichtszeitraum wurde an das Bundesministerium für Inneres eine weiterführende 
Beschwerde gern. § 3 7a ZDG herangetragen. 

Die Beschwerde wurde schriftl ich beim Rechtsträger der Einrichtung. bei dem der Ziv il 
d ienstl eistende seinen Dienst verrichtet hat. eingebracht und von diesem nicht fri stge

recht erl ed igt. Der Antrag auf Weiterführung der Beschwerde wurde gemäß § 5 der Ver

ordnung der Bundesregierung vom 3 .  November 1 98 1  über die Einbringung. Behand
l ung und Erl edigung von Wünschen und Beschwerden der Zivil dienstl e istenden. BGB I .  
Nr. 6 1 1 .  aus fonnal en Gründen zurückgewiesen. Die dennoch durchgeführte amts

wegige Prüfu ng der vom Zivil dienstl e istenden erhobenen inhal tl ichen Von .... ürfe ergah 
kein Fehl verhal ten der in Beschwerde gezogenen Einrichtung. 

1 2  Verfügungen gern.  § 1 6  ZnG 

I m  Berichtszeitraum bestand für den Bundesminister fur Inneres keine Veranl assung. 
den Zivil dienst e ines Zivil dienstl eistenden wegen wiederhol ter schwerer Dienstpflicht
verl etzungen zu verl ängern. 

Bericht des Bundesministers fur Inneres gern . § 57  Abs. 2 ZOG 
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13 E DV -unterstützte Admin istration des Zivi ld ienstgesetzes 

Das 1 994 für die Erfassung der Erklärungen gern. § ::: Abs . 1 bzv.. . � 76a ZDCi i d l  

BGBI .  Nr.  1 87/94 entwickelte Programm (ZI VZDF-NEU l wurde bis 3 1 . 12 .  1 9C)h zu 
Festste l lungsverfahren gern. § 5 Abs. 4 ZOG eingesetzt . 

Die 1 996 durch BGBI .  Nr. 788/96 ( ZOG-Novelle 1 996 ) geschaffene neue Rechts la�e 
zur Festste l lung der Zivildienstpflicht verlangt die Entwicklung e ines neuen Pru � rarn
mes zur Erfassung von Zivi ldiensterklärungen unter Bedachtnahme auf d i e  Ruhl.' n ,, 

bestimmungen gemäß § 2 Abs. 2 und § 76a Abs. I ZOG. Dieses Programm i s t  auch lur 
automationsunterstützten Durchführung der Feststel lungsverfahren gern . � :; :\hs,  -l 
ZOG und auf Widerruf der Zivi ldienstpflicht gemäß § 6 Abs. 2 ZOG nach der neucn 
Rechtslage erforderl ich.  

Das seit  1 992 zur Erfassung der Bedarfsanmeldungen der Trägerorgani sat i nnen de"  

Zivi ldienstes in  Betrieb stehende Programm ZIVPLA (Platzdatenbank ) wurdc \ \  c l ler 
entwickelt und läßt nicht nur eine automationsunterstützte Auswahl fre ier Z i \ i l d l clbl

plätze zu den einzelnen Zuweisungsterminen zur Zuweisung Ziv i ld ienstpn l ch l ! � e r  

durch das Programm ZIVZUW zu. sondern weist auch den jewei l igen Stand t re l c r  
sowie besetzter P lätze pro Einrichtung aus .  

Dieses erstmals zum Zuweisungstermin Juni 1 994 eingesetzte Programm Z I \ 1 l ' \\ 
v..urde im Berichtszeitraum um die Möglichkeit von Zuweisungs\ ananten m l l  
Leistungseinschränkungen aus gesundheitl ichen Gründen erweitert , 

Mit Jahresbeginn 1 996 wurde eine weitere Programmvariante ( Z I \ ' Al' f )  zur aut l)

mationsunterstützten Durchführung von Verfahren auf Aufschub vom Antr i l l  h/\\ 
Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung des ordentl ichen Zivi ld ienstes ei ngesctzt 

Die Personendaten von Zivildienstwerbern und Zivi ldienstpfl ichtigen v,'aren je n�u.: h 
Ursache der Entstehung der Zivildienstpflicht ( Anerkennung durch die Z i v i l d i c n s t 

kommission oder Feststel lungsverfahren des Bundesministers flir I nnere s )  b i s lang 1 1 1 

getrennten Arbeitsprogrammen erfaßt. Um eine effizientere unterstützung der / 1 \  1 1 -
dienstverv.'altung zu bewirken. v..urden diese Personendaten i m  Berichtsze i traurn In 
einer eigenen Applikation (ZIVPERS) zusammengeflihrt, Durch den automationsunter
stützten Zufluß der jewei ls  den Verfahrensstand wiedergebenden Daten aus den Pro

grammen ZIVZDF-NEU.  ZIV AUF und ZIVZUW im Programm ZI V P E RS ist J l l' 
aktuel le .. Zivildienstlage" rasch erkennbar. um die Zuweisung s()\\ ohl zur L e i st u n g  Jc, 
ordentl ichen Zivildienstes als auch allenfal ls  eines außerordentl i chen Z i \ i ld ien s lcs / u  
gewährleisten. 

1 4  Zivild ienst-Informationen 

1 4 . 1  Das V erzeichnis der als geeignete Träger des Zivildienstes anerkannten E inrichtungen 
(§ 4 Abs. 6 ZOG), rur die deren Rechtsträger Bedarfsanmeldungen zur Zuweisung von 
Zivildienstpflichtigen abgegeben haben, wurde im Berichtszeitraum pro Jahr jewei ls  i n  
einem vom Bundesministerium für Inneres herausgegebenen Verlautbarungsblatt für 
den Zivi ldienst veröffentlicht. Dieses Verzeichnis wird an alle Mil i tärkommanden und 

Bericht des Bundesministers fur Inneres gern, § 57 Abs, :2 ZOG 
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Zivi ldienstheratungsste l len wrsandt und l iegt auch in der Infom1at ions- und B cratull� " 

stel le für den Zivi ldienst ( s iehe Punkt 1 4 . 2 . )  selbst auf. 

1 4 .2  Die im Bundesministerium fUr I nneres bestehende Informations- und Beratungsste l k  tür 
den Zivi ldienst v.:urde im Berichtszeitraum von e iner großen Zahl von Zi\ i ld iensl
werbern. Zivi ldienstpflichtigen und sonstigen interessierten Personen kontakt iert und 
hat angefordertes Informationsmaterial an interessierte Personen wrsandt. 

1 4 . 3  

15 

1 5 " 1 

1 5 . l . 1  

1 5 . l .2 

1 5 . 1 . 3 

Das I nformationsbedürfnis zeigt sich vorwiegend in Fragen zur Festste l lung der l i \ i l 

dienstpfl icht. auf Anerkennung als geeignete E inrichtung des Zivi ldienstes. zur Zu

weisung zu anerkannten Einrichtungen. Haftungsfragen während der Leistung des Z I \  i l 
dienstes und zu finanziel len Belangen. 

1m Sinne deos Bundesministeriengesetzes und der damit verbundenen Auskuntlspt1 ! Chl 
für die betreffenden Zuständigkeitsbereiche betreuten Beamte der Z i \· i ldi enstwf\\ a l tu l1 !.2 � -

im Berichtszeitraum bei Berufsinformationsmessen fUr Schulabgänger AuskuntlssLinlk .  
hielten über Einladung von Schulen und diversen Organisationen I nformationsrekrale 
über den Zivi ldienst in  Österreich und wirkten auch an Podiumsdiskussionen mit .  

Legistische Maßnah men und generelle \Veisungen i m  Bereich der 
Zivi ldienstverwaltung 

Novel l ierung des Zivildienstgesetzes 

ZOG-Novel le  1 995,  BGBI .  Nr. 506 

Durch diese Novel le \\urde die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde für die 
Zuerkennung oder Änderung \'on Famil ienunterhalt und Wohnkostenbeihi l fe für Zi \ i l 
dienst le istende beibehalten. Diese Novel l ierung v.urde dadurch notwendig. da das Ziv i l 
dienstgesetz auf das Heeresgebührengesetz verv.ies und in  dessen Bereich anste l le  der 
Bezirksverwaltungsbehörden das Heeresgebührenamt getreten ist . 

Änderung der ZOG-Novelle 1 994, BGBI .  Nr. 828 

Dadurch v.urde die Geltung des Zivi ldienstgesetzes 1 986 in der 1 995 geltenden Fassung 
bis Ende 1 996 verlängert. 

ZDG-J\ovel le 1 996. BGBI .  Nr. 788 

Zie l  der Novelle war es .  unter Beibehaltung des Grundsatzes, daß der Zivi ldienst Wehr
ersatzdienst i st. unbefristet 

- einen Zivi ldienst sicherzustel len. 
- dessen Dauer im Gesetz eindeutig festgelegt ist. 
- der keine .. Gewissensprüfung" benötigt und 
- der e ine Zivi ldiensterklärung auch noch nach einem Gewissenswandel zuläßt. 

Bericht des Bundesministers fur Inneres gern. § 57 Abs. 2 ZDG 
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Die NO\'e l le  beinhaltet im wesentl ichen: 

- Dauer, Zugang und Aul',chub 

F estlegung einer fixen Dauer des ordentlichen Zivi ldienstes von 1 2  Monaten bei g le ich
zeitiger E inräumung eines Anspruchs auf Dienstfreiste I lung in der  Dauer \ o n 2 
Wochen: 

zeit l iche Erweiterung des Rechts zur Abgabe einer Zivi ldiensterk lärung h i s  2 Tage \ pr  

Zustel lung eines Einberufungsbefehls. zumindest jedoch auf 6 Monate ah Abschlul\ Je� 
Stel lungsverfahrens: 

Ausrichtung der Aufschubmöglichkeit im Zivi ldienstgesetz und im Wehrgesetz an der 

von Wehrpflichtigen nach der Ste l lung getroffenen Entscheidung: 

- Erweiterung der Einsat=bereiche: 

Die Einsatzbereiche des � 3 v,'erden um die Dienstleistungsgebiete Gesundhcits
vorsorge. Dienst in Justizanstalten und Betreuung von Schubhäftlingen cf\\ eitert ,  Der 
Einsatzbereich Krankenpflege erhält die Bezeichnung Krankenbetreuung ,  Der D i enst  i n  

in ländischen Gedenkstätten gi l t  allgemein als E insatzbereich, 

- DienstfreisteIlung: 

a, ) Zivi ldienstleistenden wird ab dem 7 .  Monat ihrer Dienstleistung ein Rechtsanspruch �lU r  
Dienstfreiste I lung von 2 Wochen oder 1 2  Arbeitstagen. bei einer 5 -Tage-\\'oche 1 0  

Arbeitstage. eingeräumt. Im Falle einer Dienstzeit von 8 Monaten gebührt die Frei
stel lung im halben Ausmaß. ebenso für Zivi ldienstleistende. die ihren Dienst vor dem 

1 .  März 1 997 angetreten haben und für die noch eine Dauer des ordentlichen 
Zivi ldienstes im Ausmaß von 1 1  Monaten gilt .  

Über den Verbrauch der DienstfreisteI lung i st rechtzeitig eine Vereinbarung zwischen 
dem Dienstleistenden und dem Vorgesetzten zu treffen. wobei auf die dienstl ichen I nter
essen der Einrichtung und die persönl ichen Interessen des Zivildienstleistenden ange
messen Rücksicht zu nehmen ist. Der Zivi ldienstleistende hat Anspruch. die Hälfte der 
Freiste l lung ungetei lt  zu verbrauchen. 

Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande. so gebührt dem Zivi ldienstleistenden 
die Hälfte der Dienstfreiste I lung zu Beginn des 7. Monats und der Rest am Ende des 
letzten Monats seiner Dienst leistung. 

Erkrankt der Zivi ldienstleistende während der Dienstfreiste I lung. so s ind die Tage der 
Erkrankung nicht auf den Gesamtanspruch anzurechnen. wenn die Erkrankung länger 
als drei Kalendertage gedauert hat und den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes über 
die Meldung und den Nachweis der Erkrankung entsprochen worden ist . 

b, j Die bisher im § 23a Abs, I und 2 enthaltene Möglichkeit als Anerkennung für be
sondere Leistungen im Dienst. Dienstfreiste l lungen zu gewähren. entfäl lt .  

Bericht des Bundesm inisters fLir Inneres gern , § 57 Abs ,  2 ZDG 
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C J Dem Zivi ld ienstleistenden kann wie bisher vom Vorgesetzten in dringenden Fä l l e n . l l1 � 
hesondere aus fami l iären und persönlichen Gründen. unbeschadet der im Punk t u ! CI ·  
\',;ä.hnten DienstfreisteI l ung. eine Dienstfreiste I lung im unbedingt notwendigen Ausmal). 
höchstens jedoch bis zu 2 Wochen. bewil l igt werden. Solche Dienstfre isteI lungen s inu 
bis zum Ausmaß von insgesamt einer Woche auf das Ausmaß der Dienstfreiste i l ungen 
gemäß Punkt a. ) anzurechnen, Die bisher erforderliche Zustimmung des BunJe:-. 
ministers fur I nneres bei e iner solchen Dienstfreiste I lung von länger a l s  einer \\ oclw 

entfal lt 

- Diensf\'erhinderung durch Krankheit: 

Wie bisher hat der Ziv i ldienstpflichtige bei Dienstverhinderung durch Krankheit se inem 
Vorgesetzten den Ort seines Aufenthaltes während der Dienstverhinderung hekannt/ll 

geben und sich an  dem dem Beginn der Dienstverhinderung nächstfolgenden \\ erkt�!,: 

einer ärztl ichen Untersuchung zu unterziehen. Die vom Arzt ausgestel lte Besche in i gun� 
über Art und voraussichtliche Dauer der Erkrankung i st innerhalh von � we i tcren Ll,:eI1 

der E inrichtung zu übermitteln .  Neu ist. daß sich im Falle e iner Dienstwrhinderun,: Jl' f  
Zivi ldienstleistende über Auftrag des Vorgesetzten emer l;ntersuchung durch e l ne I1 
Vertrauensarzt der E inrichtung zu unterziehen hat. 

Der Vorgesetzte i st wie bisher verpflichtet. Beginn und Ende der Dienst\ erhinJefun� 
eines Zivi ld ienstleistenden durch Krankheit unverzügl ich jener Bezirks\ erwa l t u n g � 

behörde anzuzeigen. i n  deren Sprengel s ich der Zivi ldienstleistende autlült .  Die h i s h e r  

zwingend vorgesehene Untersuchung durch einen Amtsarzt entfal l t  j edoch Die  B eJ:l fb· 
verwaltungsbehörde hat s ich unverzüglich über die Umstände der Dienstverh inderul1!..' � � , 

Kenntnis zu verschaffen und. wenn dies aus besonderen Gründen geboten crsc he l l1 l .  für  
die Untersuchung durch einen Amtsarzt Sorge zu tragen. 

- A bfindung bei Krankheit." 

Bisher hatte der Rechtsträger dem Ziv i ldienstlei stenden eine an\2emessenc A b fi n d u n \2  IlJ  � � -

gewähren. wenn es i hm nicht möglich war. wegen Dienstverhinderung durch t-:.ran k h l' l t  

des Zivi ldienst leistenden für  dessen Verpflegung zur Gänze oder zum T e i  I zu  sorgen .  
jedoch nur. wenn für die Krankheit e ine amtsärztliche Bestätigung vorlag. 

Nach der Neuregelung i st in  einem solchen Fal l dem Zivi ldienst le istenden die :\h
findung durch den Rechtsträger zu gewähren. ab 5 Tagen jedoch nur. v.. enn die BC/Ir"" 
verwaltungsbehörde nach Prüfung der Umstände der Dicnstn�rhindcrung der ( 'l" 
währung der Abfindung zust immt. 

- Reisen im A uftrag einer Oberwachzmgsbehorde. 

Ein Kostenersatz für im Auftrag der Überwachungsbehörde durchgeführte Fahrten - \\ IL' 
etwa zur Durchführung e iner amtsärztl ichen Untersuchung - wird neu normiert .  

- Reinigung der Bekleidung: 

Wenn die Verschmutzung der Bekleidung außergewöhnlich i st und auf Umstände zu
rückzuführen ist. d ie auf der Art der Dienstleistung oder des E insatzes beruhen. ist ein 

Bericht des Bundesministers fur Inneres gern . § 5 7  Abs. :2 ZDG 
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Anspruch auf Reinigung der Bekleidung auch dann gegeben. wenn diese nicht durch 

den Rechtsträger zugewiesen wurde. 

- Befreiung von der Krankenscheingebühr und von der Re=eptgebühr: 

Zivildienstleistende und ihre Angehörigen sind von der Krankenscheingebühr gemäß 
§ 1 35 Abs. 3 ASVG und von der Rezeptgebühr gemäß § 1 36 Abs. 3 ASVG ab I .  1 .  
1 997  befreit. 

- A nwendung des Heeresgebührengesetzes auf Zivildienstleistende. 

Das Heeresgebührengesetz ist ab 1 .  1 .  1 99 7  auf Zivildienstleistende mit der Maßgabe 
anzuwenden. daß im § 30  Abs. 1 und 2 HGG 1 992 anstel le der Zustel lung des Ein
berufungsbefehls das Genehmigungsdatum des Zuweisungsbescheides tritt. 

Neu erlassene Verordnungen zum Zivi ldienstgesetz 

Verordnung des Bundesministers fUr Inneres über die Änderung der Pauschalyergütung 
fUr Zivi ldienstleistende. BGBL Nr. 1 221 1 995 . 

In dieser am 22.  Februar 1 995 kundgemachten Verordnung \\urden die Höhe der 

Pauschal vergütung fUr Zivildienstleistende nach § 25a ZOG mit Wirkung \·om 1 .  Jänner 
1 995 festgestellt. 

Mit Wirksamkeitsbeginn dieser Verordnung ist die Wensicherungsverordnung - WS-V. 

BGBL Nr. 92 1 1 1 994, außer Kraft getreten. 

Verordnung des B undesministers ftir Inneres über die Vergütung 
Fahrtkosten der Zivildienstleistenden (Fahrtkosten-Verordnung 
leistende - FK-V), BGBL Nr. 67 1 / 1 995 . 

der notwendigen 
fUr Zivi ldienst-

In dieser Verordnung ist die dem Zivildienstleistenden zustehende Vergütung der ihm 
bei Fahrten nach § 3 1  Abs. 1 Z 6 (tägl iche Fahrten zwischen der Unterkunft (Wohnung ) 
im Dienston und der Einrichtung) erwachsenden Kosten geregelt worden. 

Mit dem I nkrafttreten dieser Verordnung trat die Verordnung des Bundesministers für 
I nneres. BGBL Nr. 1 38/1 994. außer Kraft. 

Verordnungsnove l l ierungen 

Verordnung des Bundesministers fUr Inneres. mit der die Verordnung über die Vorsorge 
fUr die Verpflegung von Zivildienstleistenden und Abfindung bei Dienstverhinderung 
durch Krankheit (Verpflegungsverordnung - Vpf-V) geändert wird, BGBI.  Nr. 
1 23/ 1 995 .  

Die Vergütungsbeträge wurden valorisiert. 

Bericht des Bundesministers fLir Inneres gern. § 57 Abs. 2 ZOG 
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1 5 . 4  Durchflihrungsbestimmungen ( Richtlinien ) 

1 5 . 5  

15 S1 

1 5 . 5 .:2 

1 5 . 6 .  

1 5 .6 . 1 

15 .6 . 1 . 1 

1 5 .6 . 1 .:2 

15 .6 . 1 .3 

1 5 . 6 .:2 

Richtl inien betreffend die durch 

- die ZOG-Nove l le 1 995 . BGBI .  Nr. 506.  
- die Novel le zur ZOG-Novel le 1 994. BGBI .  Nr. 828/ 1 995 .  
- die ZOG-Novel le 1 996. BGBI .  Nr. 788  und 
- die Novel l ierung der Verpflegungsverordnung. BGBI .  Nr. 1 2 3 1 995 so w ie d ie  

Fahrtkostenverordnung. BGBI .  Nr .  67 1 / 1 995 .  im Bereich des Z i y i ldienste� e in�l' 

tretenen Änderungen. 

AdreSSaTen. Ämter der Landesregierungen. Rechtsträger anerkannter ZiY i ld iensteinrich

tungen und die Einrichtungen selbst .  Rechtsträger nach § 1 8a ZOG. 

Verlautbarungsblätter flir den Zivildienst 

Verlautbarungsblatt für den Zi vi ldiensl. Jahrgang 1 995 .  Folge 1 

Verlautbarung der Novel l ierung der Verordnung des Bundesministers für I nneres üher 

die Grundsätze fur Vergütungen nach § 4 1  ZOG 1 986 ( GrVeRc-V ) ( Erbß IJhl 
94 2001 1 03- 1V /9/95 ) .  

Verlautbarungsblatt für den Zivi ldienst. Jahrgang 1 995.  Folge 2 

Verlautbarung der Verordnung des Bundesministers für I nneres über die Grundsätze der 

Vergütungen nach § 4 1  des ZOG 1 986 ( GrVeRe-V)  idF der Noyel le 1 995 . 

Anerkennung von Trägem eines Dienstes im Ausland ( §  1 2b ZDG ) 

Folgende Trägerorgani sationen wurden im Berichtszeitraum im Einyernehmen mit dem 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten anerkannt :  

Caritas der Diözese Innsbruck. A-6020 Innsbruck. Erlerstraße 1 2 . mit der E insatzstc l k :  
Organisation der Caritas der Diözese Satu Mare. Str. Oelavancea Nr. 20. RO-3900 SJtu 

Mare. Rumänien . 

.. Kärntner Landlerh i l fe". A-9020 K lagenfurt. Adolf-Tschabuschnigg-Straße 1 .  mit der 
Einsatzstel le :  Diakonisches Werk der Evangel ischen Kirche A. B .  e. v .. Str. Pedagogilor 
Nr. 3. RO-2400 SibiulHermannstadt. Rumänien . 

.. Gese l l schaft für österreichisch-arabische Beziehungen". A- I 070 Wien. Zol lergasse 30 .  
mit  der Einsatzstel le :  Gese l lschaft für österreichisch-arabische BeziehungenJSociety for 
Austro-Arab Relations. Sheikh jarrah; 8 ,  Moussa F .  Al-alami SI . ,  AI- Issa Bui lding. 
Aptm. No. 5/3rd F loor. Jerusalem 9 1 3 1 7 , I srael .  

Folgende E insatzste l len \vurden im Berichtszeitraum i m  E invernehmen mit dem 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten zugelassen : 
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1 5 .6 .2 . 1 Verein .. Österreichisches Hilfswerk International - Austrian Association for DC\'� lor
ment & Cooperation (ÖHI-ADC Austria)"·. A- I O I 0  Wien. Reichsratsstraße J J '20.  m i t  

der Einsatzstel le :  Proyecto Biomassa. UNI Rupap Managua. Nicaragua. AP 4 3 2 .  

J 5 ,6 .2 .2  . .  Eine Welt - Oberösterreichische Landlerhilfe", A-4020 Linz. Graben 2 .  mit  der 
Einsatzstel le :  Allgemeinschule Oberwischau. Str. Spiru Haret Nr. 2. RO-4975 Viseu de 
Sus. Rumänien. 

1 5 . 6 .2 .3  .. Gedenkdienst - Verein zur Leistung eines Gedenkdienstes an Holocaust-Gedenk
stätten" . A-6020 Innsbruck. Hutterweg 6, mit den Einsatzstellen: 

a. Zentralrat der Juden in der Ukraine 

b. Fondation Auschwitz 

c. Zydowski Instytut Historyczny. 
Instytut Naukowe-Badawczy 

d. Terezinska Iniciativa 

e. The Montreal Holocaust Memorial 
Centre 

f. Lietuvos valstybinis zydu muziejus 
Das staatliche jüdische Museum 
VilniuslLitauen 

g. The Simon WiesenthaI Holocaust 
Museum 

h. Anita Müller Cohen Elternheim 

i. Holocaust Dokumentations
zentrale 

Nimanska 3 8  

UKR 1 1 9 Kiev. Ukraine 
Rue de Tanneurs 65 

B- I 000 Brüssel. Belgien 
ul. Tlomackie 3/5 

PL-00090 Warschau. Polen 
Maiselova 1 8  

CR- I I OOO Prag. Tschechien 
Chemin de la Cote Ste-Catherine 
Montreal. H3 W 1 M6. QC. Kanada 
Pamenkalnio 1 2  
LT-200 1 Vilnius 
Litauen 
Simon WiesenthaI Plaza 
9760 West Pico Blvd. 
Los Angeles, Kalifornien. USA 
Ramat Chen, Rasiel 28 

Ramat Gan 
Israel 
Damjanich utca 9/4/3 
H- I 07 1  Budapest 
Ungarn 

1 5 . 6 . 2 . 4  Verein . .  Niemals Vergessen. Verein rur die Förderung von Holocaust-Gedenkstätten". 
A- I 0 1 0 Wien, Hohenstaufengasse 1 0, mit den Einsatzstel len : 

a. Muzeum Stutthof 

b. Panstowowe Muzeum Gross Rosen 

c. Panstowowe Muzeum-Gedenkdienst 
Auschwitz 

d. Gedenkstätte für Opfer der NS
Euthanasie Bemburg 

e. Gedenkstätte ,.Haus der Wannsee
Konferenz" Berlin 

f. Gedenkstätte Dachau 

PL-82- I I 0 Sztutowo 
woj . Elblaskie. Polen 
PL-5 8300 Walbrzych 
skr. poczt. 2 1 7, Polen 
PL-32-603 
Oswiecim 5, Polen 
Olga Benario-Straße 1 6/ 1 8  
D-06406 Bernburg, Deutschland 
Am Großen Wannsee 5 6-58 
D- 1 4 1 09 Berlin, Deutschland 
Alte Römerstr. 75 
D-8522 1 Dachau, Deutschland 
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g .  Gedenkstätte Bergen-Belsen 
h. Gedenkstätte und Museum Sachsen

hausen 
i. KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

j. KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora 

k. Gedenkstätte Buchenwald 

D-29303 Loheide. Deutsch land 
Straße der Nationen 22 
D- 1 65 1 5  Oranienburg. Deutschl and 

Jean Dolidier-Weg 39 
D-2 1 039 Hamburg. Deutsch land 
Kohnsteim\eg 20 
0-99734 Nordhausen. Deutsch l and 
D irektion - Haus 5 
0-99427 Weimar-Buchenwald. 
Deutschland 

1 5 .6 .2 . 5 .  ..Österreichische Friedensdienste - P lattform zur Förderung der Friedensarbcl r · .  

1 5 .6 . 2 . 6  

1 5 .6 . 2 . 7  

A-5020 Salzburg. Steingasse 47 .  mi t  den Einsatzste l len : 

a. Office for Social Reconstruction 

b .  Center for peace. non-vio lence and 
human r ights Osijek 
c .  i\l ladi Most - das Kinder- und 
Jugendhaus 

d. Anti Ratne Kampanja Kroatien 

e.  \\ l..JS World University Service 

Opcina 
HR-46000 Pakrac . Kroatien 
34  Gundul iceva St. 
HR-54000 Osijek. Kroatien 
Ricina 5 5  
8 8000 Mostar-\\"est. 
Bosnien-Herzegowina 
Tkalciceva 3 8  
HR-4 1 000 Zagreb. Kroatien 
K ul ina bana 7 
7 1 000 Sarajewo. 
Bosnien-Herzegowina 

f. United Nations Office Vienna Social I l itza 1 4  ( LTskopje )  
Reconstruction Project Gornj i  Vakuf. 

Bosnien-Herzegowina 

.. Österreichisches Nord-Süd-Institut fLir Entwicklungszusammenarbeir·. A - I 040 \\· ien. 

Möllwaldplatz 4/2 . Stk . .  mit den Einsatzstel len:  

a .  Arnai a pa banda 

b. Radio Mosambik 

Rios de Sena 44 
Macuti .  Bei ra. Mozambik 
Rua da Radio 2 .  
Maputo. c .  p .  2000. Mozambik 

Verein .S.  1 .  D.  E .  S .  Austria - Verein zur Förderung der Werterziehung und der Rechte 
der Frau". A-4840 Vöcklabruck. L inzer Straße 98. mit den Einsatzste l len :  

a. Don Bosco Anbu I l am 

b. Casa I nspetorial 

c. Marie Adelaide Leprosy Centre
Mariam Manzi l 

5A Breet " s Road. 
Mul luvadi .  
Salem-636007. South I ndia. Indien 
Rua Duque Oe Caxias. 3 56 
69020- 1 40 Manaus-AM. Brasi l ien 
A.  M. 2 1  Off. Shahrah-e-Liaquat 
(F rere Road) 
P. O. Box No.  8666 
Karachi 74400. Pakistan 
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1 6 . 1  

d. C asa San J uan Bosco 

e .  Proyecto Salesiano 
Chicos de la Calle 

- 2 D  -

A vda. 4a entre 6a \' 7 a Transversal 
Apdo. 68 . 1 69 
Caracas-Altamira 1 062 A 
Venezuela 
APTO. 1 7-0 1 -2303 
Quito. Ecuador 

G rundlehrgang für Zivildienstleistende 

Al lgemeines 
'-' 

Mit  der ZDG-Novel le 1 988  wurde die Dauer des Grundlehrganges mit drei Wochen 

festgelegt. Das zeit l iche Ausmaß des Grundlehrganges hat sich im Berichtszei traum 
nicht verändert und wurde auch von den ZDG-Novel len 1 995 und 1 996 nicht berührt 

Im Berichtszeitraum war weiterhin ein vennehrter Bedarf an Grundlehrgängen und 

damit auch an Vortragenden festzustellen. 

Das P i lotprojekt .. EDV -mäßige Administration der Grundlehrgänge" \\urde in den Echt

betrieb übernommen. 

Die Lehr- und Lernbehel fe fur den Grundlehrgang für Zivildienstleistende zu den Lehr
blöcken 

5 - Dienste im Rettungswesen und in  den sozialen Bereichen 
6 - Technische Hi l feleistung 

\\urden aktual i siert und sowohl den Vortragenden als auch den Zivi ldienstleistenden zur 
Verfügung gestel l t .  

1 6 .2 Durchfuhrung der Grundlehrgänge 

1 995 1 996 
Zur Leistung des ordentl ichen 
Zivi ldienstes \Vurden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6853  
Zivi ldienstpflichtige 
zugewiesen. 

Von diesen haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6802 

einen fur den j ewei ligen Zuweisungstennin vorgesehenen Grundlehrgang absolviert. 

Die Zahlen der zugewiesenen Zivi ldienstleistenden und jener. die den Grundlehrgang 
absolviert haben. d ifferieren deshalb, wei l  in einzelnen Fällen 
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Zi\ i ldienstleistende yor Antritt oder Abschluß des Grundlehrg::mges gemäß � I ::'  
Abs. 1 ZOG yon der Verpflichtung zur Leistung des ordent l ichen Zivi ld ienstes zu 
befreien oder gemäß � 1 9a ZOG aus gesundheitlichen Gründen yorzeitig aus dem 
Ziv i ldienst entlassen wurden. 

- der ordentliche ZiYi ld ienst gemäß § 1 9  Abs. 3 ZOG unterbrochen \\urde oder 
- Zivi ldienstleistende den Grundlehrgang früher absolviert und nur mehr Restzellen 

des ordentl ichen Z i \' i ldienstes zu leisten hatten. 

1 996 , 

Im Berichtszeitraum wurden _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . .  246 . _ _  . . . . .  . 

Grundlehrgänge abgehalten 
hievon entfal len 
- auf den 1 .  \1onat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _  . . . . . . . .  1 34 .  1 4 1 

des jewei l igen 
Zuweisungstennines 

auf den 2 .  Monat · · · · · · · · ·  - _ . . . . . . . . . . . . . .  . 1 1 2 . 1 1 1  

des jewei l igen 
Zuweisungstennines 

hievon wurden 
- kursmäßig ( in  Wien und 

Vorarlberg ) . . . . . . . . . . . . . _ _  . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . .  87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

internatsmäßig ( in den übrigen 
Bundesländern ) 

Grundlehrgänge durchgeflihrt 
1 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 64 

Aufgrund von gemäß § 1 8a Abs. 2 und 3 ZDG abgeschlossenen \" erträgen \\ urden d i e  
Grundlehrgänge in  den Bundesländern Niederösterre ich. Oberösterreich. Steiermark und 
Tirol von den Amtern der Landesregierungen durchgeführt. In den BundeslänJ,-'rI1 
Burgenland. Kärnten. Salzburg und Vorarlberg wurden die Grundlehrgänge \ on den 
Landesyerbänden des Österreichischen Roten Kreuzes abgehalten .  Im Bundesland \\ ' i e n  
haben sich das Land selbst. der  Landesverband des Österreichischen Roten Kreuzes und 
der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs dem Bund gegenüber zur Durchführung \ on 
Grundlehrgängen verpflichtet. Das Bundesland Wien hat jedoch bi sher solche Grund
lehrgänge selbst nicht durchgeflihrt. 

Das Bundesministerium fur I nneres war bemüht. die Zivildienst lei stenden zu j ewe i l s  un
mittelbar nach Dienstantritt stattfindenden Grundlehrgängen einzutei len: dies ist trotz 
Anstiegs der Zuweisungszahlen gegenüber dem letzten Berichtszeitraum durch eine Lr
höhung des Kapazitätsanbots der mit der Durchflihrung von Grundlehrgängen betrauten 
Rechtsträger im ersten Monat nach Dienstantritt gelungen. Dadurch hatte mehr als die 
Hälfte al ler zugewiesenen Zivi ldienstleistenden ihre Ausbi ldung flir den außerordent
l ichen Zivi ld ienst vor dem tatsächl ichen Dienstbeginn bei Einrichtungen des Rettungs
wesens.  der Sozial- und Behindertenhi lfe sowie der A ltenbetreuung und in Kranken
anstalten abgeschlossen. Durch diese Maßnahme konnte eine Unterbrechung der bei der 
Betreuung von Menschen erforderl ichen Sozialbeziehung zwischen dem Zivild ienst
le istenden und dem von ihm zu betreuenden Personenkreis weitestgehend vennieden 
werden .  
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Jene Ziy i ld ienstleistenden. die in  den Sommermonaten im Bereich der b.nd\\ l rl 
schaftl ichen Betriebshi lfe zu Beginn des ordentl ichen Zivi ldienstes auf den Baucmh(ikn 
unentbehrlich waren. wurden im Interesse der E inrichtungen zu Grundlehrgängen dc:-;  
jewei l s  nächsten Zuweisungsturnusses zugewiesen. 

1 6 .3  Erfahrungen 

1 7  

1 7 . 1  

1 7 . 1 . 1  

Dem Wunsch nach mehr Praxisorientierung im Unterricht folgend wurden \\ ic  1 m  
vergangenen Berichtszeitraum vermehrt Exkursionen und praktische Ühungen durc h

ueführt. Am Ende der Ausbi ldunu \vurden lehrblocküberschreitende Ganzta!2sühun!2cn � � ....... "-

abgehalten. denen l änderspezifische Katastrophensituationen ( z. B .  Lawinenahgang. 

Wasserrettung) als Übungsannahme zugrundegelegt wurden. Die Zusammenfassung 
mehrerer Kurse zu Großübungen. bei denen auch der Einsatz \'on Zivi ld ienstleistendcn 
als Zwischenvorgesetzte geübt wurde. l i eß das Zusammenwirken \ on EinsJt/

organisationen in Katastrophenfal len mit den ihnen als Mannschaft zur \'erfügung gc
stel lten Ziv i ldienstleistenden erproben. 

Finanzielle Gebarung im Bereich des Zivild ienstes (§ 57 Abs. 1 ZDG ) 

Berichtsjahr 1 995 

A L'SGABEl ... : 1 1 1 1 1 7 Zivi ldienst 

1m Berichtsjahr 1 995 'wurden an A usgaben getätigf: 

Beim r :4 -A nsat.= 1/1 1 1 -:3 
Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 90 . 8 3 � .2 1  

beim r :4 -Ansat= 111 1 r i  
Aufwendungen ( Gesetzliche Verpflichtungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 426 .877 .08 1 .46 

beim T/A -A nsat= 111 1 1 78 
Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 368 . 1 49.05 1 . 89 

insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 795. 1 1 6 .968,56 

T "erglichen mit den A usgaben des Jahres 1 99-/ ergeben sich. 

M inderausgaben beim VA-Ansatz 1 1 1 1 1 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S - 20 1 .789 .55  

Mehrausgaben be im V A-Ansatz 1 / 1 1 1 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 5 3 , 1  95 .293 .20 

Mehrausgaben beim V A-Ansatz 1 1 1 1 1 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 52.644 . 1 69.04 

insgesamt Mehrausgaben von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1 05.63 7 .672.69 
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- :.. ...., -

das s ind 1 S . 3 2  0 0  der Gesamtausgaben des Jahres 1 994 . 

Die eenehmieten Beträee im Bundesvoranschlae flir das F inanzj ahr 1 995 basierten auf 
� � � � -

der Annahme eines durchschnittl ichen Einsatzes von 4 .508 Zivi ldienstle i stenden pn1 
Monat (bezogen auf den Jahresdurchschnitt ) .  I nfolge des gegenüber dieser Zahl höheren 
tatsächl ichen Einsatzes von durchschnitt l ich 5 .42S Zivi ldienstpfl ichtigen pro \ l l1nal 
ergaben sich notwendigerwei se Mehrkosten von geplanten Ausgaben. 

Am 26. 07. 1 995 \\urden beim VA-Ansatz 1 ' 1 1 1 77 S 96.000.000.- und helm 
VA-Ansatz 1 ' 1 1 1 78 S 60.000 .000.- an Mehrausgaben ermittelt .  Das B unde�
ministerium für F inanzen hat mit Note vom 1 4 . 09. 1 995 .  Zahl : 26 02 1 0  1 4- 1 1  1 4 9 5 .  die 
S 1 56 .000.000.- genehmigt .  

Die Minderausgaben \ on S 20 1 . 789.55 ( minus 68 .96 %) beim l A -.-:l nsa{: 1 1 1 1 -.' 
gegenüber dem Jahre 1 994 sind auf den verminderten Ankauf bei den Anlagen. im  
spezie l len \\urden zwei Overheadprojektoren. acht Camcorder ink l .  Koffer und e i n  
Videorecorder beim Grundlehrgang für Zivi ld ienst le istende angekauft. zurückzuführen 

Die Mehrausgaben von S 5 3 . 1 95 .293 .20 ( p lus 1 4.24 0 0 )  beim I :-:I -.-:I /1.IU{: 1 / 1  j - 
gegenüber dem Jahre 1 994 s ind auf e inen höheren durchschnittl ichen E i n satz \l1n l) 1 -

Zivi ldienstleistenden pro Monat ( p lus 20,34 %)  und auf folgende Anderungen zurückzu
führen :  

- Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge ab 0 1 .  0 1 .  1 995 durch die Kundmachung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales vom 2 3 .  1 2 . 1 994. BGBI . Nr.  1 026 :  

- Erhöhung der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage beim Fami l ienunterhalt 
und der Wohnkostenbeihi lfe ab 0 1 . 0 1 . 1 995 : 

- Erhöhung der Pauschalvergütung von S 2 . 1 60.- auf S 2 .222 .- ab 0 1 .  0 1 .  1 995 durch 
die Verordnung des Bundesministers flir Inneres über die Anderung der Pauschal
vergütung für Zivi ldienstleistende. BGBI .  Nr. 1 22/1 995 :  

Beim I Ä -Ansatz 1/1 1 1 78 ergaben sich gegenüber dem Jahre 1 994 Mehrausgaben \ on 
S 52 .644 . 1 69.04 (plus 1 6.69 % )  durch den höheren durchschni tt l ichen Einsatz \'on 9 1 7 
Zivi ldienst leistenden (plus 20.34 %). durch die Änderung der Verordnung des 
Bundesministers für Inneres über die Vorsorge für die Verpflegung von 
Zivi ldienstle istenden und Abfindung bei Dienstverhinderung durch Krankheit  von 
S 1 40.- auf S 1 45 .- und durch die 2 . 87  %ige Valorisierung der in den Verträgen mit den 
Rechtsträgem abgeschlossenen Vergütungen und einer Preisanpassung aufgrund einer 
Lebenshaltungskostenindexsteigerung . 

El.\'.\A. HA1EJY 21 1 1 1 7 Zivi ldienst 

Im Berichtszeitraum \\urden an Einnahmen getätigt :  

Beim I :4 -Ansatz 2/1 1 1 --+ 

Erfolgswirksame Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1 5 8 .699. 1 77 .83 

beim 1':4 -Ansatz 2/1 1 1 77 

Bestandswirksame Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 0.00 
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r 'crglichen m il den Einnahmen des Jahres 1 99-1 ergeben sich. 

Mehreinnahmen beim VA-Ansatz 21 1 1 1 74 von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 27 .240. 769.�-+ 

Die angeführten Mehreinnahmen von 10.7'2 % im Jahre 1 995 sind ebenfal ls auf den 
20.34 % höheren Einsatz von Zivildienstpflichtigen im ordentlichen Zi\" i ld ienst zurück 

zuführen. 

Im übrigen wird auf die Beilage 1 1  verwiesen. 

1 7 .2 Berichtsjahr 1 996 

1 7 .2 . 1 A USGABEl'v' 1 1 1 1 1 7 Zivi ldienst 

1m Berichtsjahr 1 996 wurden an A usgaben getatigt: 

Beim r :4 -A nsat: 111 1 r3 
Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 0.00 

beim T �4 -Ansat: 1/1 1 r : -
AUhvendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 467.::;30 . 707 .7�  

beim r :4 -A nsat: 1/1 1 1 78 
Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 408.929. 7�4.73 

insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 876. 1 60.46'"1 .48 

r 'erglichen mit den A usgaben des Jahres 1 995 ergeben sich: 

Minderausgaben beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 73 von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S - 90 . 835 .2 1 

Mehrausgaben beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 77 von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 40,3 53 .626.29 

Mehrausgaben beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 78 von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 40.780 .702.84 

insgesamt Mehrausgaben von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 8 1 .043 .493.92 

das sind 1 0. 1 9  % der Gesamtausgaben des Jahres 1 995 . 

Die genehmigten Beträge im Bundesvoranschlag für das F inanzjahr 1 996 basierten auf 

der Annahme eines durchschnittlichen Einsatzes von 6. 1 55 Zivi ldienstleistenden pro 
Monat (bezogen auf den Jahresdurchschnitt) . Infolge des gegenüber dieser Zahl 
geringeren tatsächlichen Einsatzes von durchschnittl ich 5 .922 Zivildienstleistenden pro 
Monat ergaben sich notwendigerweise Minderkosten von geplanten Ausgaben. 

Am 09. 09. 1 996 wurden beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 77 S 6.000.000.- und beim VA-Ansatz 
1 1 1 1 1 78 S 30.000.000.-. insgesamt S 36.000.000.- an M inderausgaben ermittelt . Das 
BM für F inanzen hat mit Note vorn 1 0. 1 0. 1 996, Zahl: 26.02 1 01 1 0-I lI 1 4/96. die 
M inderausgaben von S 36.000.000,- verfugt. Des weiteren wurden S 9,000.000.- vorn 
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VA-Ansatz 1 / 1 1 1 77 von der Abtei lung 113 am 1 2 .  1 1 . 1 996 mit Zah l : 2 . 206 1 40-1  3 9(1 
zur Bedeckung von Mehrausgaben dem BM für Finanzen angeboten und es hat d icsö 
mit Note vom 02. 1 1 . 1 996. Zahl : 1601 1 0/ l 7-IlI 1 4/96. den o. a. Betrag genehmigt. 

Die Minderausgaben von S 90.835 .1 1 (minus 1 00 %)  beim l :-1 -A l1sar:: 1 11 1  r3 sind 
zurückzuführen auf den mangelnden Bedarf von neuen Gegenständen im Grundlehrgang 
für Zivildienstleistende. 

Die Mehrausgaben von S 40.353 .626.19 (plus 9.45 %) beim 1 "A-A nsar:: J J J J - 
gegenüber dem Jahre 1 995 sind auf einen höheren durchschnittl ichen Einsatz \'on 4q 7 
Zivildienstleistenden pro Monat (plus 9. 1 6  % )  und auf folgende Änderungen zurückzu
führen: 

- Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge ab 0 1 .  0 1 .  1 996 durch die Kundmachung 
des Bundesministers für Arbeit und Soziales vom 1 1 . 1 2 . 1 995.  BGBl. l\r . 807:  

Die Mehrausgaben von S 40.780. 701.84 (plus 1 1 .08 % )  beim 1 A -A nsal:: J / J / -," 
gegenüber dem Jahre 1 995 ergaben sich durch den höheren durchschnitt l ichen E i nsat7 
von 497 Zivi ldienstleistenden (pI us 9. 1 6  %) und einer teil weisen Prei sanpassung :.lLl 1"
grund einer Lebenshaltungskostenindexsteigerung beim Grundlehrgang für Z i \ " i l 
dienstleistende. 

EINNAHME"- 21 1 1 1 7 Zivildienst 

1m Berichrs::eirraum wurden an Einnahmen getätigt: 

Beim VA-Ansat:: 2/1 1 1 74 
Erfolgswirksame Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1 88.269 . 577. 1 5  

beim V A -A nsal:: 2/1 1 1 -: -:-
Bestandswirksame Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 0.00 

Verglichen mit den Einnahmen des Jahres 1 995 ergeben sich: 

Mehreinnahmen beim VA-Ansatz 1/1 1 1 74 von : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 29.570 .399.32 

Die angeftihrten Mehreinnahmen von 1 8 .63 % im Jahre 1 996 sind ebenfalls auf den 
höheren Einsatz von Zivildienstpfl ichtigen im ordentlichen Zivildienst zurückzuführen. 

Im übrigen wird auf die Bei lage 1 2  verwiesen. 
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1 8  Zivild ienstrat 

- .32 -

Zu dem nach � 43 ZOG eingerichteten Zivildienstrat wird berichtet :  

1 8 . 1  Anzahl  der Senate 

Im Berichtszeitraum v-.urde beim Zivi ldienstrat durchgehend ( nur) ein Senat e inge
richtet. und die erforderl iche Anzahl der Stel lvertreter der Senatsmi tg l ieder heste l l t .  

1 8 .2  Zusammensetzung 

Der Zivi ldienstrat bestand aus : 

Richtern als Senatsvorsitzende 
Vertretern des B undesministeriums rur I nneres als 
Berichterstatter 
Mitgl iedern auf Vorschlag des Österreichischen 
Bundesj ugendringes 
Mitgl iedern auf Vorschlag der Wirtschaftskammer 
Österreich 
Mitgl iedern auf Vorschlag der Bundeskammer rur Arbeiter 
und Angestel lte 

1 8 .3  Tätigkeit des Zivild ienstrates 

1 995 

� -' 

4 

"' 

"-

:; 

1 99 6  

I .' I 

I � , , 
I 

"- i i 

I I 

I "-

I 6 I 

Der - mit 1 .  Jänner 1 995 geändert zusammengesetzte - Ziv i ldienstrat hat i m  Jahr 1 99:' 
bei einem Gesamtanfall  von 1 46 Sachen unter Mitberücksichtigung der aus dem J ah r  

1 994 übernommenen Ersuchen um Erstattung eines Gutachtens eine Ste l l ungn;.thllll' 

nach § 29 Abs. 2 Z OG abgegeben. zwei Beschwerden nach � 3 7  ZOG heh::mdell  ( unJ 
empfohlen, sie abzuweisen). einen Bescheid nach � 6 Abs. 3 ZOG ( i m Sinne Jl' r  

Aufhebung der Zivi ldienstpflicht infolge rechtskräftiger \' erurtei lung wegen Je� 

Verbrechens des Mordes) erlassen. sowie 1 42 Gutachten gemäß � 4 ZOG erstattet. \ \  p
bei sämtl iche bis zur letzten Sitzung des Zivi ldienstrates ( am 1 8 . Oezemher 1 995 ) e l f) 
gelangten Sachen erledigt v-.urden. 

Von dem im Jahre 1 996 insgesamt angefallenen 1 1 7 Sachen hetrafen 1 08 G utac hll' l l  

nach § 4 ZOG. 7 außerordentl iche Beschwerden nach � 37 Z DG und :2 Widerrufss;.tc hcll 

nach § 6 Z OG .  Davon v-.urden - einschließlich von 6 aus dem Vorjahr übernOm nll'lll' 1 l  . . 
Sachen - an sechs Sitzungstagen 96 Gutachten nach § 4 ZOG erstattet. bezüg i l ch  6 Ik-
schwerden nach § 3 7  ZOG Empfehlungen abgegeben und in den beiden Widerrul�
sachen (auf Widerruf) entschieden. Die Differenz zwischen Anfal ls- und Erledigunp

zahlen geht darauf zurück. daß die ab etwa Mitte November 1 996 angefal lenen Sachen 

nicht mehr am letzten Sitzungstag ( 1 8 . 1 2 . ) behandelt  werden konnten. Mit  Ausnahme 
dieses Sitzungstages v-.urden sämtliche Gutachten. Empfehlungen und Beschlüsse 
ausgefertigt. 
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1 8 .4 Führung der Kanzl e igeschäfte 

B e i l agen 

Die Kanzleigeschäfte des Ziyi ld ienstrates \\urden durch die beim Bundcsmi n i stcnum 

für I nneres eingerichtete Geschäftsstel le geführt . 

/ '  - /' /) �  ,--{ / .  /� / t/W " ( �.��/ 1 0 . April 1 997 {/ Der Bundesminister 
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A N H A � G  

D e r  Zivi ldienst - Rep räsentativerhebung u nter 

Zivi ldienstleistenden u nd der österreichischen Bevölkerung 

Das Insti tut für Markt- und Sozialanalysen GesmbH .J�lAS Intt:rnat i llnal" hat  I ll l  
September und Oktober 1 996 im Auftrag des Bundesministers für I nnt:rt::-- t: 1 I 1;: 

repriist:ntative Erhebung über den Zivi ldienst durchgeführt .  

Ziel der Erhebung war es. ein umfassendes Bi ld über den Z ivi ldienst aus dt:r Sicht  Jer 
Zi\' i ld ienstleistenden selbst sowie der erwachsenen österreichi schen Be\ ö lkt:rung zu er

arbeiten. 

Die S icht der Zi\ ' i ldiener \\urde unter einem repriisentatiwn Sampie \ on 1 �� / 1 \  1 1 -

dienern i m  Alter von 1 8  bis 2 8  Jahren in Form persönl icher l nten iews erh,lhen O l l.' 

Einstel lung der Bevölkerung zum Zivi ldienst \\urde im Rahmen einer \khrthemen - l l11 -

frage an 1 .000 Personen. repräsentati\ für die österreichi sche Bn ö l kerung ah I h .I ahren.  

durchge führt . 

1 Repräse n tativerhebung u nter Zivi ldienstleistenden 

1 . 1  Die Beurte i lung des Ziv i ldienstes durch Ziv i ldienstlei stende 

Die überwältigende Mehrheit von 83 Prozent der Zivi ldienst leistenden hat den E in
druck. aus der Zivi ldiensttätigkeit nützl iche Erfahrungen für das e igene Lt:ben zu 
ziehen. Nur acht Prozent sind explizit gegente i l iger Ansicht. 

Weiters schätzt man am Zivi ldienst. daß er 

- Einbl ick in soziale Probleme eröffnet 
- und das Meistern schwieriger Lebenssituationen sowie das Leisten von Erster Hi lfe 

lehrt. 

1 . 2 Die Änderungen durch den Antritt des Ziv i ldienstes 

Rund zwei von flinf Zivi ldienstleistenden empfinden den Eintritt in den Zi\ i ldienst 
prinzipiel l  als Eingri ff in ihre Lebenssituation - darunter 1 7  % als . . starken" E i ngr i ff. 

Die hauptsächl ichen Schwierigkeiten ste l len die Unterbrechung von Studium oder 
Beruf. der Ortswechsel und finanziel le Probleme (Kredit bei Verwandten. Freunden 
oder Geldinstituten) dar. 

Die Veränderungen durch den Zivi ldienst-Antritt s ind für ganz J unge Zivi ldienst
leistende unter 20 Jahren nur marginal . 
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Die Unterbrechung des Studiums stel l t  naturgemäß für die 2 6- bis 2 8 i jhngen 
Zivi ldienst le istenden und jene mit I\latura oder Universitätsbildung die gra\ lerel1J �ll'  
Änderung ( für knapp 60 %) dar. 

Das Gefühl des .. E ingriffs" in die Lebenssituation i st vor allem eine Frage des Al ters 
und - entgegen den Erwartungen - kaum vom Bi ldungsniveau oder der Frage der 
Berufstätigkeit abhängig.  

I . 3  Das Urteil über Bereiche des Zivi ldienstes 

Die einzelnen Bereiche des Zivi ldienstes werden sehr unterschied l ich beweneL 

Sehr Rut schneidet - mit durchschnitt l ichen Schul noten zwischen 1 .3 und 1 .7  (1 =sehr 
gut ) - das persönl iche Verhältnis zu allen Mitwirkenden in der ZD-Einrichtung ab - � � I  

es zu anderen Zivi ldienern. anderen Arbeitnehmern oder zum Vorgesetzten .  

Ebenfalls noch gute Zufriedenheit (durchschnittl iche :\oten zwischen 2.0  und 2 . 2 ) h l  
gegeben mit 

- der Tätigkeit des Zivi l dieners 
- der Verpflegung 
- und der E inschulung in der ZD-Einrichtung. 

Bereits etwas abgeschwächt. aber immer noch positiv bewertet \\ erden 

- die zur Verfügung gestel lte Arbeitsbekleidung 
- sowie die Zuschüsse zu Fahrtkosten und für Famil ie .  

Nicht mehr zufriedenstel lend empfindet man 

- den dreiwöchigen Grundlehrgang 
- die Höhe des Wohnkostenzuschusses 
- und die Qualität von Quartieren. die zur Verfügung geste l l t \\ erden. 

E xtreme U nzufriedenheit herrscht schließlich mit der monatlichen Vergütung. 

I .4 Der Grundlehrgang 

Die spontan geäußerten Zufrieden- bzw. Unzufriedenheiten mit dem Grundkhr�; ! l l:: 
lassen sich in vier Kerndimensionen zusammenfassen. näml ich:  

- die praktische A usbildung (Erste Hi lfe. Rettungswesen. Feuerwehr etc . ) . die 
besonders positive E indrücke hinterließ und kaum Anlaß zu Kritik gab. 

- die Qualität der r ·ortragenden. die Hauptanlaß für Kritik i st. 

- die Qualität von Verpflegung und Unterkunft, die jedoch nur mehr selten Thema von 
Lob oder Kritik darstellt sowie 
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allgemeine Eindrucke betreffend die I nformation. Dauer oder organi saton schc 

Aspekte . die in Summe zu gleichen Teilen - jedoch nur mehr sel ten - PUS l l l \  D/\\ 

negativ bev.ußt sind. 

1 . 5 Die Tätigkeit der Zivi ldienstle istenden 

Darüber hinaus fuhlt sich die klare Mehrheit der Zivi ldiener mit ihrer Tät Igke i t  DZ\\ . an 
ihrem Arbeitsplatz woh l :  

- 69 Prozent fühlen sich im richtigen Maße ausgelastet: nur � O  �o beklagen eine z u  
starke Belastung 

- das .. Betriebskl ima" wird ebenfal ls überwiegend positiv bewertet. wobei naturgenüL\ 

das Verhältnis innerhalb der unmittelbaren Arbeitsgruppe noch ungetrübter 
empfunden wird als jenes in der gesamten E inrichtung. 

1 . 6 Die Probleme des Zivi ldienstleistenden 

Entsprechend den Problemen konzentrieren sich die Verbesserungs\ Ofsch läge der 1 1 \  i l 
dienst leistenden auf nur wenige Aspekte. näml ich 

- die Bezahlung. 
- Verkürzung des Zivildienstes. 
- Verbesserung des Zivi ldiener-Images in der Bevölkerung sowie 
- spezifische Schulung der Zivi ldiener bzw. E insetzen der Ziv i ldiener entsprechenJ 

ihren Fähigkeiten 

Darüber hinaus existieren zwar noch eine ganze Reihe von Vorschlägen. die j edoch nur 

mehr von jewei ls  sehr kleinen Gruppen geäußert werden und somit wenig Relevanl 

besitzen . 

2 Rep räsentativerhebung u n ter  d e r  österreich ischen Bevölkerung 

2 . 1 Das Wissen der Gesamtbevölkerung über den Zivi ldienst 

Der Begriff ,Zivildiener" ist in der erwachsenen Gesamtbevölkerung fast vol l ständ ig 
(zu 96 %) bekannt und man kann davon ausgehen. daß 83 % zumindest eine vage Vor
stel lung vom Zivi ldienst besitzen. den Begri ff zumindest ungefahr erklären könnten. 
Dieses grundsätzl iche Wissen über Zivi ld iener spiegelt sich auch in den Spontan
assoziationen mit dem Wort .Zivi ldiener" wider: 

- nur acht Prozent können keinerlei Beschreibungen abgeben 
- alle übrigen Assoziationen gehen in die ,.richtige" Richtung 

Mit  dem Begriff ,.Zivi ldiene(· verbindet man im wesentlichen zwei Dinge: 

- B undesheer bzw. Ersatzdienst fur das Bundesheer 
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und sämtl iche Tätigkeitsfelder bzw. Stellen. in denen Zivi ldiener zum Einsatz 
kommen 

Alles in allem zeigt sich. daß die Spontanreaktionen zwar wertneutral sind. daß es sich 
jedoch um mehr oder weniger "emotionslose" Gedankenfelder handelt. 

Die eindeutig positiven Spontanreaktionen betragen in Summe 1 2  %. negati\ 'c 
Äußerungen wurden von sechs Prozent der Bevölkerung abgegeben. 

I I Die E instel lung der Bevölkerung zum Zivi ldienst 

Die Einstel lung der Bevölkerung zum Zivi ldienst i st prinzipiell sehr POSltl\' : 77 0 0 
erachten den Zivildienst als gute Sache (44 % darunter sogar als ,.sehr gur- ) . nur 1 3  0 0  
sind dagegen. 
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BEILAG ENVERZE ICHNIS zu Zl. :  94.03 1 /97-IV/9/97 

Zivildienstfeststel lung. Vergleich 1 994 mit 1 995 .  Erklärungen gemäß � 76a .. \hs ] ID(  J 
und § 2 Abs. 1 ZOG ( Stand : 3 1 .  1 2 . 1 995 ) 

Zivi ldienstfeststel lung. Vergleich 1 995 mit 1 996. Erklärungen gemäß § 763 Ahs . ] I D l i  
und § 2 Abs. 1 ZOG ( Stand: 3 1 .  1 2 .  1 996 ) 

Standesverzeichnis über Zivi ldienstpflichtige ( Zugang - Abgang ) für die .lJ .hre ] l)l) -l 
und 1 995 ( Stand:  3 1 .  12 .  1 995 ) 

Standesverzeichnis über Zivi ldienstpflichtige ( Zugang - Abgang ) fLir die Jahre 1 9lJ 5 
und 1 996 ( Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 ) 

Gegenüberstellung taugliche Wehrpflichtige - anerkannte Zi\ i ldienstpflicht ige .  
Zivi ldienstanträge. prozentuelles Verhältnis ( Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 ) 

Statist ik :  P latzdatenbank und Zuweisung. gemäß � 4 ZOG anerkannte E inri c htun �e n � � , � 

und Zi\' i ldienstplätze ( Stand :  3 1 .  1 2 . 1 995 ) 

Statist ik :  Platzdatenbank und Zuweisung. gemäß § 4 ZOG anerkannte E i nr i chtungen 

und Zivi l dienstplätze ( Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 ) 

Statistik aller bescheidmäßig anerkannten Zivildiensteinrichtungen. aufgeg l i edert nach 

Bundesländern und Oienstleistungssparten ( Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 ) 

Statistik der bescheidmäßig anerkannten Zivi ldienstplätze. aufgegl iedert nach 

Bundesländern und Oienstleistungssparten ( Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 ) 

Übersicht über die zahlenmäßige Zuweisung von Zivi ldienstpflichtigen. geordnet nach 

Bundesländern und Zuweisungsterminen ( Stand :  3 1 .  1 2 . 1 996 )  

Standes\'erzeichnis der Zivi ld ienstpflichtigen. d ie  Zivi ldienst geleistet bz\\ . noch I1 l c h t  

gelei stet haben ( Stand :  3 1 .  1 2 . 1 995 )  

Standesverzeichnis der Zivi ldienstpfl ichtigen. die Zivi ldi enst geleistet bz\\ . noch n i c h t  

geleistet haben ( Stand :  3 1 .  1 2 . 1 996) 

Einsatz von Zivi ldienst leistenden in den Jahren 1 993 bis 1 996. aufgegliedert nach 
Oienstle istungsbereichen ( Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 )  

Übersicht über den Jahresbedarf an Zivi ldienstplätzen. d ie  Anzahl der zugewiesenen 
Zi\' i ld ienstpfl ichtigen pro Jahr. die freien Zivi ldienstplätze und die Auslastung der 
angebotenen Zivi l dienstplätze ( Stand:  3 1 .  1 2 . 1 996) 

Statistik über die Befreiung von der Leistung bzw. Aufschub vom Antritt des 
ordentl ichen Zivi l dienstes 1 995 bis 1 996 (Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996) 

Ausgaben bei den Voranschlagsansätzen 1 / 1 1 1 73 und 1 / 1 1 1 77 fLir die Jahre 1 994 und 
1 995  ( Stand :  3 1 .  1 2 . 1 995 ) 
Ausgaben beim Voranschlagsansatz 1 1 1 1 1 78 für die Jahre 1 994 und 1 995 
( Stand :  3 1 .  1 2 . 1 995 ) 
E innahmen bei den Voranschlagsansätzen 2/ 1 1 1 74 und 2/ 1 1 1 77 für die Jahre 1 994 und 
1 995 (Stand :  3 1 .  1 2 . 1 995 )  
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1 2 . Ausgaben bei den Voranschlagsansätzen I ! ] 1 1 73 und 1 /1 1 1 77 für die J ahre 1 l)9 �  und 
1 996 ( Stand : 3 1 . 1 2 . 1 996 ) 

Ausgaben beim Voranschlagsansatz 1 / 1 1 1 7 8 für die Jahre 1 995 und 1 996 

( Stand:  3 1 . 1 2 . 1 996)  

Einnahmen bei den Voranschlagsansätzen 21 1 1 1 74 und 2/J 1 1 7 7 für die J ahre 1 995 und 

1 996 ( Stand :  3 1 . 1 2 . 1 996 ) 
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ZIVILD IENSTFESTSTELLUN G 
Vergleich 1 994 mit 1 995 

Berichtszeitraum 01. 01. bis 31. 12. des Jahres 
Stand: 3 1 .  1 2. 1 995 

Bei la�l' I 

0 1 .  0 1 .  bis 3 1 .  1 2 . 
1 994 

0 1 .  0 1 .  bis 3 1 .  1 2 . 
1 995 

A 1 .  E ingelangte Fäll e  
gern. § 7 6a/ 1 ZDG 

3 .029 

B 

2 .  E ingelangte Erklärungen 

gemäß § 2/ 1 ZDG 

Veränderungen gegenüber 

dem Vergleichszeitraum 1993 
(13.850 Erklärungen) 

Behandelte Fälle, 

davon : 

1 .  Erledigungen 
gemäß § 5/4 ZnG 

a) ZD F -rechtswirksam 

b) Mängelfeststellung 

c)  Zurückziehungen 

2.  Widerruf der Anerken-
nungen gemäß § 6 ZDG 

a) S tange bungen 

b) Zurückweisungen 

c) Zurückziehungen 

3 .  Abänderung bzw. Be-
hebung von Bescheiden 
gemäß § 68 AVG 

4.. Wiederaufnahme des Ver-
fahrens gemäß § 69 A VG 

5 .  Wiedereinsetzung in den ', , ' 
vorigen Stand ge�ß 
§ 69 AVG 

'6 . Sonstiges , ) }  

BEILO I 

1 2 . 725 

+ 1 904 + 1 3 , 7  % 

1 4.677 

1 3 . 782 

1 1 .939 86.6 % 

1 843 l 3 .4 % 

- -

5 5 0  

482 87,6 % 

68 1 2.4 % 

- -

326 

3 

1 1  

5 

5 .986 

- 9.768 - 62,0 % 

8 . 85 1 

8 .22 1 

7 .67 1 93.3 % 

550  6.7 % 

- -

5 1 7  

447 86.5 % 

70 1 3 .5 % 

- -

1 05 

3 

2 

3 
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ZIVILD IENSTFESTSTELL UN G 
Vergleich 1 995 mit 1 996 

Berichtszeitraum 01. 01. bis 31. 12. des Jahres 
Stand: 3 1 .  1 2. 1 996 

0 1 .  0 1 .  bis 3 1 .  1 2 . 

1 995 
0 1 .  0 1 .  bis 3 l .  1 2 . 

1 996 

A 1 .  E ingelangte Fäl le  
gern. § 76a1 1  ZDG 

B 

') Eingelangte Erklärungen 

gemäß § 2/ 1 ZDG 

Veränderungen gegenüber 

dem Vergleichszeitraum 1994 
(15.274 Erklärungen) 

Behandelte Fälle, 
davon : 

1 .  Erledigungen 
gemäß § 5/4 ZDO 

a) ZD F -rechtswirksam 

b) Mängel feststel l ung 

c) Zurückziehungen 

2.  Widerruf der Anerken-
nungen gemäß § 6 ZOO 

a) S tattge bungen 

b) Zurückweisungen 

c ) Zurückziehungen 

3 .  Abänderung bzw. Be-
hebung von Bescheiden 
gemäß § 68  A VG 

4.  Wiederaufnahme des Ver-
fahrens gemäß § 69 A VG 

5.  Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gemäß 
§ §9 AVG '. :'. 

6.: Sonstiges . . 

BEIL02 

5 .986 

- 9.768 - 62,0 % 

8 .85 1 

8 .22 1 

7.67 1 93.3 % 

550  6 .7  % 
- -

5 1 7  

447 86.5 % 

70 1 3 .5 % 
- -

1 05 

3 

2 

3 

+ 708 

6 .832 

6 .330  

502 

-

6 1 6  

529 

87  

-

5 

2 

-

24 

6 .694 

i 
+ 1 1 . 8 % I 

I 

I 
7.479 

92.7 �o  

7 .:' 0 0 
-

8 5 .9 % 

1 4 . 1  % 

-

ZDF- VG/J 

III-83 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 41 von 84

www.parlament.gv.at



1 4000 

1 2000 

1 0000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 

1 6000 

1 4000 

1 2000 

1 0000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 

BEIL02 

1 994 

1 994 

Bei lag� 2 

GraphiJ... 1 - 2 J 

Zivi ldienstfeststel lungen 

1 995 1 996 

Behandelte Fälle 

1 995 1 996 

- - - - - - -

• Eingelangte Fälle § 

76a/1 ZOG 

• Eingelangte 

Erklärungen § 2/1 Z OG  

Graph ik J -� � 

• Behandelte Fälle 

ZDF-YG/J 

III-83 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)42 von 84

www.parlament.gv.at



Standesverzeich n is 
über Zivildienstpflichtige 

Zugang - A bgang 

für die Jahre 1 994 und 1 995 

Stand:  3 1 . 1 2 . 1 995 

I Stand an Zivi ldienstpflichtigen mit 0 1  .0 1 .  1 994 

Bei l3�e � J  

64.633 

Zugang 1 994 : Festste l lung der Zivildienstpflicht . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .939 
Abgang 1 994 : Widerruf von Anerkennungen u.  Todesfalle . .  482 

I Stand an Zivildienstpflichtigen mit 31. 12. 1994 76.090 

I Stand an Zivild ienstpflichtigen mit 0 1 . 0 1 .  1 995 76.090 

Zugang 1 995 : Feststel lung der Zivi ldienstpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 .67 1 

Abgang 1 995 : Widerruf von Anerkennungen und Todesfäl le . .  454 

I Stand a n  Zivildie.nstpflichtigen mit 31. 12. 1995 83.307 
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Standesverzeich nis 
über Zivildienstpflichtige 

Zugang - Abgang 

für die Jahre 1 995 und 1 996 

Stand:  3 1 .  1 2 . 1 996 

I Stand an  Zivildienstpflichtigen mit 0 1 .  0 1 .  1 995 

Bei lage 3 b  

76.090 

Zugang 1 995 : Feststel lung der Zivi ldienstpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 6 7 1 

Abgang 1 995 : Widerruf von Anerkennungen und Todesfal le . .  454 

IStand ·an Zivi�dienstpflichtigen mit 31. 1 2� 1995 < :  .... . ?? 83.307 

1 1 996 I 
I Stand an  Zivildienstpflichtigen mit 0 1 .  0 1 .  1 996 83.307 

Zugang 1 996 :  Festste l lung der Zivi ldienstpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3 3 0  

Abgang 1 996:  Widerruf von Anerkennungen und Todesfal le . .  5 3 5  

IStand a� Zivildie.ostpflichfigen mif 31. 12: 1 996 :: » ) < · 89. 1 02 ·· ·.·· l 
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Bei lagt.' -4 

G EGENÜBERSTELLUNG 
Taugliche Wehrpflichtige - anerkannte Zivild ienstpflichtige 

Zivild ienstanträge - prozentuelles Verhältn is 

Zeitraum 1 985 bis 3 1 .  1 2. 1 996 

Stand:  3 1 .  1 2 . 1 996 

taugl iche 
Wehr

pflichtige 

anerkannte 
Zivi ldienst
pflichtige 

gestel lte 
Zivi ldienst

anträge 

Verhältnis taugliche 

Wehrpflichtige zu 
anerkannten Zi"ild ienst

pflichtigen 

1 985 

1 986 

1 987 

1 988 

1 989 

1 990 

1 99 1  

1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 

5 1 .946 

5 1 .4 1 3  

49. 1 22 

43 . 807 

4 2 . 7 83 

4 1 . 1 2 5 

3 8 . 7 5 7  

3 7 .677  

3 6 .4 1 8  

3 5 .494 

3 5 . 8 70 

3 5 .272 

+) 
++) 

2 . 1 7 1  

1 .972 

2 .24 1 

2 .449 

2 . 3 8 5  

2 . 5 1 9  

3 . 1 48 

8 .22 1 

1 3 . 8 74 

1 1 . 939 

7 .67 1 =) 
6 . 3 3 0  =) 

in 0/0 

3 .442 4,1 8 

3 .4 1 7  3,84 

3 .3 6 7  4,56 

3 . 503 5,59 

3 . 547 5,57 

3 . 642 6, 1 3  

4 . 5 73 8,1 2 

1 2 .039* 2 1 ,82 

1 3 . 8 5 0  38, 1 0  

1 5 . 754 33,64 

5 . 986 2 1 ,38 

6.694 1 7,94 

Gesamtzahl der tauglichen Wehrpflichtigen von 1 976 bis 3 1 .  1 2 . 1 996: 1 .02 7 .608 

Gesamtzahl der Zivildienstpflichtigen von 1 975 bis 3 1 .  1 2 . 1 996:  89 . 1 02 * * )  

+) Auskunft: BMLV, Erg. Abt. A vom 8 . I .  1 996 

++) Auskunft: B MLV, Erg. Abt. A vom 9.  I .  1 997 

Verhältnis in % :  8.67 % 

# )  

Die Zah l der Taugl ichen erhöht sich noch bei Nachste l lung, da von den nach Erstste l lung 
derzeit Untaug l ichen ca. 50  % nur vorübergehend untaugl ich sind.  

#) Unter Bedachtnahme auf den zu  Fußnote ++) aufgezeigten Prozentsatz der  bloß vorüber
gehend U ntaugl ichen ist der hier ausgewiesene Prozentsatz nur bedingt zu verstehen. 

* ) Erklärungen gemäß § 2 Abs. 1 ZOG, BGB\ .  Nr. 6751 1 99 1 .  In dieser Zahl sind d ie von der 
Übergangsbestimmung des § 76b Abs. 1 ZOG betroffenen 1 . 1 70 Fälle n icht enthalten. 

* * ) Festgestel lte Widerrufe der Zivi ldienstpfl icht wurden abgezogen .  

=) Auch unter Berücksichtigung von im Vorjahr e ingelangten Erklärungen. 
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Bei lage 5a 

sr/frIßr/i[: fFlflJrZbflJreftlpflJftlK f(JJf(Jb Zf(JJI7:fJf/llfNJ 
Stand: 31. 12. 1 995 

A) Zivildienstein richtungen 

Anerkannte Zivi ldiensteinrichtungen - gesamt 

Anerkannte Zivildiensteinrichtungen - mit Vertrag 

Anerkannte Zivildiensteinrichtungen - ohne Vertrag 

B) Zivildienstplätze 

Anerkannte Zivildienstplätze - gesamt 

Anerkannte Zivildienstplätze - mit Vertrag 

Anerkannte Zivildienstplätze - ohne Vertrag 

C) Bedarf 

Zivildiensteinrichtungen mit gemeldetem Bedarf 

Anzahl der angeforderten Zivildienstplätze 

I Bedarf an Zivi ldienstplätzen für 1 995 : 7278 

1 3 1 . 1 2 . 1 994 1 1 3 l . 1 2 . 1 995 1 

662 7 1 8  

5 1 6  602 

1 46 1 1 6 

1 3 l . 1 2 . 1 994 1 1 3 l . 1 2 . 1 995 1 

8534 92 1 0  

799 1 889 1 

543 3 1 9  

Zuweisungstermine für 1 995 

1-0-1 .0-2-. 19-9-5 1 1 06.06. 1 995 1 1 02. 1 0 . 1 995 1 

� � �  
� � � 

Zuweisungstermine für 1 996 

-I O-5 ;0-2-J9-9-6 1 1 03 .06. 1996 t 1 0 1 . 1 O. l 996 1 
Zivildiensteinrichtungen mit gemeldetem Bedarf � � � 

L.Anzah 
___ 

1 d
_

e
_
r
_
an
_

ge
_

ti

_
or
_
d
_
e
_
rt

_
en

_
Z

_
iv
_
il
_
d
_
ie
_
n
_
st
_
p
_
lä
_
tz
_
e 
___ 

...J � L=.CJ � 
I Bedarf an Zivi ldienstplätzen für 1 996:  7766 
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D) Zuweisung 

Zuweisung 1 994 

verfügbare Plätze für Zuweisung 

tatsächlich Zugewiesene 

freie Zivi ldienstplätze 

Auslastung in % 

Zuweisung 1 995 

verfügbare Plätze für Zuweisung 

tatsächlich Zugewiesene 

freie Zivildienstplätze 

Auslastung in % 

BEIL05a 

- 2 -

0 1 .02. 1 994 

2335 

2039 

296 

87.3 % 

0 1 .02 . 1 995 

2 1 44 

1 84 1  

303 

85.9 % 

0 1 .06. 1 994 03 . 1 0 . 1 994 Gesamt 

2068 2778 7 1 8 1  

1 73 1  2644 64 1 4  
337 1 34 767 

83.7 % 95.2% 

06.06. 1 995 02 . 1 0 . 1 995 Gesamt 

2 1 49 2985 7278 

1 809 2790 6440 

340 1 95 

84.2 % 93 .5 % 88.5 u () 
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Bei lage 5 b  

Sr'l7riJrlfi[: rlL,II'IJ ?i);;?!r;eHtjl/;�IlffK ([JH!O ZlifffiT::.J'[fi/0,7 
Stand: 31. 12. 1 996 

A) Zivildienstein richtu ngen 

Anerkannte Zivildiensteinrichtungen - gesamt 

Anerkannte Zivildiensteinrichtungen - mit Vertrag 

Anerkannte Zi vildiensteinrichtungen - ohne Vertrag 

B) Zivildienstplätze 

Anerkannte Zivildienstplätze - gesamt 

Anerkannte Zivildienstplätze - mit Vertrag 

Anerkannte Zivildienstplätze - ohne Vertrag 

C) Bedarf 

Zivildiensteinrichtungen mit gemeldetem Bedarf 

Anzahl der angeforderten Zivildienstplätze 
�--------------------------------� 

I Bedarf an Zivi ldienstplätzen für 1 996:  7936 

/ 3 1 . 1 2 . 1 995 1 1 3 1 . 1 2 . 1 996 1 

7 1 8  

602 

1 1 6 

7 1 7  

6 .... , -' -

85 

/ 3 1 . 1 2 . 1 995 1 1 3 1 . 1 2 . 1 996 1 

92 1 0  9664 

889 1 94 1 5  

3 1 9  249 

Zuweisungstermine für 1 996 

1 05.02. 1 996 1 1 03 .06 . 1996 1 1 0 1 . 1 0 . 1 996 1 

�""61 EiWa",18  �42 

25 1 4  2266 3 1 56 

Zuweisungstermine für 1 997 

r--I 03-.0-2.1-99--'7 1 1 02 .06. 1 997 1 1 0 1 . 1 0 . 1 997 1 

Zivildiensteinrichtungen mit gemeldetem Bedarf � � � 
L..Anzah 
_____ 

1 d
_

e
_
r
_
an 
__ 

ge
_

�
_
or
_
d
_
e
_
rt

_
en 
__ 

Z
_
iv
_
il
_
d
_
ie
_
n
_
st
_
p
_
Ia
_

·tz
_

e 
______ 

� � � � 
I Bedarf an Zivi ldienstplätzen für 1 99 7 :  8368 
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D) Zuweisung 

Zuweisung 1 995 

verfügbare Plätze für Zuweisung 

tatsächlich Zugewiesene 

freie Zivildienstplätze 

Auslastung in % 

Zuweisung 1 996 

verfügbare Plätze für Zuweisung 

tatsächlich Zugewiesene 

freie Zivildienstplätze 

Auslastung in % 

Zuweisung 1 997 

verfügbare Plätze für  Zuweisung 

tatsächlich Zugewiesene 

freie Zivildienstplätze 

Auslastung in % 

BEIL05b 

- :: -

0 1 .02 . 1 995 

2 1 44 

1 84 1  

303 

85 .9 % 

05.02 . 1 996 

25 1 4  

2 1 40 

374 

85, 1 % 

03.02 . 1 997 

2775 

2540 

235 

9 1 .5 % 

06.06 . 1 995 

2 1 49 

1 809 

340 

84.2 % 

03 .06 . 1 996 

2266 

1 79 7  

469 

79.3 % 

02.06. 1 997 

2359 

5 1 9  

1 840 

22,0 % 

02. 1 0 . 1 995 Gesamt 

2985 7278 

2 790 6·t.tO 

1 95 838 

93 . 5 % 88 .5 � 0 

0 1 . 1 0. 1 996 Gesamt 
3 1 56 7936 
29 1 6  6853 

240 1 083 

92.4 % 86.4 % 

0 1 . 1 0. 1 997 Gesamt 

3234 8368 

550 3609 

2684 4759 

1 7.0 % 43 . 1  % 

ST A-PLD/ZUW 
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3 1 .  
1 2 . 

1 995 

3 1 . 
1 2 . 

1 996 

Zivildienstplätze 

31 . 
1 2 .  

1 996 

• anerkannte E in ri chtungen 
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Statisti k a l ler  bescheidmäßig a nerkan nte n Zivi ld ienste i n richtu n gen , 

a ufgeg l iedert nach 

Bu ndesländern u n d  Dien stleistu ngssparte n 

Stand: 3 1 . 1 2. 1 996 

Spa rte B K NÖ OÖ 5 5T T V W Al le  I % 
1 7 1 7  1 8  7 25 1 1  1 0  6 1 01 1 4 . 1  

2 2 2 3 6 2 2 1 2 4 24 3 . 3  
3a 5 1 4  1 7  27 1 1  1 5  1 3  1 4  25 1 41 1 9 . 7  
3 b  6 1 1  22 23 1 6  2 1  1 6  1 4  29 1 58 2 2 . 0  
3e 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 . 1 

3d 5 6 9 36 29 22 35 22 7 1 71 2 3 . 8  
3e 1 1 2 2 1 4 1 1  1 . 5 

3f 2 2 3 7 1 . 0 
4 2 3 6 1 8 2 1 3  35 4 . 9 
5 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2  1 . 7 

6a 1 1 5 7 1 . 0 

6b 1 2 4 3 1 2 1 3 1 7  2 . 4 

6e 1 1 0 . 1  
7 4 1 5 4 2 8 24 3 , 3  

Al le 32 39 82 1 25 7 1  1 05 88 66 1 09 7 1 7  
% 4 , 5  5 . 4  1 1 ,4 1 7 , 4  9 , 9  1 4 , 6  1 2 , 3  9 , 2  1 5 ,2  

Dienstleistu ngen:  

Sparte 1 In Kra n kenanstalten 

Sparte 2 auf dem Gebiet des Rettungswesens 

Sparte 3a auf dem Gebiet der Sozialh i lfe 

Sparte 3b auf dem Gebiet der Behindertenhi lfe 

Sparte 3c auf dem Gebiet der Sozialhi lfe In der Landwi rtschaft ( Iandw Betnebshl lfe) 

Sparte 3d In der Altenbetreuung 

Sparte 3e In der Kran ken pflege 

Sparte 3f bel der Betreuung von Drogenabhangigen 

Sparte 4 auf dem Gebiet der Fl üchtl ingsbetreuung 

Sparte 5 auf dem Gebiet der Katastrophenhi lfe und des Zivi lsch utzes 

Sparte 6a bel anderen Tätigkeiten im Rahmen der Zivi l .  Landesverte idigung 

Sparte 6b auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit 

Sparte 6c in in länd ischen Geden kstätten f. d. Opfer des Nationalsozial ismus 

Sparte 7 Dienstleistungen bei Einrichtu ngen, die n icht dem §3 Abs. 2 ZOG entsprechen 
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BEIL06a 

Grap h i k  Ö;J I 

Einri chtungen, 

aufgegl iedert nach Bundesländern und Dienstleistungssparten 

per 3 1 .  1 2 . 96 
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Graph iJ... ba 2 

Antei l  der Dienstleistungssparten 

an der Gesamtheit der Zivi ldiensteinrichtungen 

5% 2% 4% 3% 1 4% a Sparte 1 
• S parte 2 
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o Sparte 6 

69% • Sparte 7 
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, 

Statistik der  bescheidmäßig a nerkan nte n  Ziv i l d ienstp lätze , 

aufgeg l iedert nach B u ndesländern u nd D ienstleistu ngss parten 

Stand: 3 1 . 1 2. 1 996 

Sparte B K NÖ OÖ 5 ST T V W Al le  % 
1 22 1 39 1 74 42 72 1 4 5  63 732 1 389 1 4 .4 

2 1 1 0 1 42 82 1 6 1 8 262 363 4 50 1 1 0 560 3436 3 5 . 6  

3 a  1 5  1 1 6 1 32 2 3 1  4 1  1 9 1 54 64 3 1 4  1 1 58 1 2 . 0  

3 b  1 6  42 95 368 1 42 235 1 9 1 1 25 397 1 6 1 1  1 6 . 7  

3e 1 5  1 5  25 1 5  20 25 20 6 1 41 1 . 5 

3d 1 6  1 0  37 1 89 1 07 93 1 05 35 82 674 7 . 0  

3e 2 1 7 25 2 90 1 27 1 . 3 
3f 4 5 1 2  21 0.2  

4 5 43 1 9  2 3 1  4 65 1 69 1 , 7 

5 20 65 25 1 8  1 02 8 6 22 266 2 , 8  

6a 2 50 1 35 1 87 1 . 9 

6b 2 1 7  1 8  26 24 24 1 1  259 381 3 . 9  

6e 8 8 0, 1 

7 1 0  1 1 9  1 1  3 52 96 1 , 0 

Al le  2 1 3 349 1 370 1 69 1  678 1 202 1 009 426 2726 9664 
% 2 . 2  3 . 6  1 4 , 2  1 7 , 5  7 , 0  1 2 ,4 1 0 ,4 4 .4 2 8 , 2  

Dienstleistungen:  

Sparte 1 In Kran kenanstalten 

Sparte 2 auf dem Gebiet des Rettu ngswesens 

Sparte 3a auf dem Gebiet der Sozialhi lfe 

Sparte 3b auf dem Gebiet der Behmderten hl lfe 

Sparte 3c auf dem Gebiet der Sozialhi lfe In der Landwirtschaft ( Iandw Betnebs hl ife) 

Sparte 3d in der Altenbetreuung 

Sparte 3e m der Krankenpflege 

Sparte 3f bei der Betreuung von Drogenabhäng igen 

Sparte 4 auf dem Gebiet der F lüchtl ingsbetreuung 

Sparte 5 auf dem Gebiet der Katastrophenhi lfe und des Zivilsch utzes 

Sparte 6a be i anderen Tätigkeiten Im Rahmen der Zivi l .  Landesverteidigung 

Sparte 6b auf dem Gebiet der Verkeh rssicherheit 

Sparte 6c in in länd ischen Gedenkstätten f d. Opfer des Nationa lsozial ismus 

Sparte 7 Dienstleistungen bel Einrichtungen,  die n icht dem §3 Abs 2 ZDG entsprechen 
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BEIL06b 

Bei lage 6h 

G raph ik 6b I 

Zivildienstplätze, 

aufgegl iedert nach Bundesländern und Dienstleistungssparten 
per 3 1 .  1 2 . 96 
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Antei l  der Dienstleistungssparten 
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- I - Bei lage i 
Ü bersicht über die zahlen m ä ß ige Zuweisung von Zivildienstpflichtigen ,  

geord net n a c h  Bundesländern u n d  Zuweisu ngsterm inen 

1 .04. 1 975 
1 .06. 1 975 
1 . 1 0. 1 975 

2 .02. 1 976 
1 . 1 0 . 1 976 

Stand: 3 1 .  12. 1 996 

1 Bgld I Ktn 1 Nö l üö lStmk I Szbg 1 Tirol I Vlbg I Wien 1 
0 2 5 4 1 0  1 0 0 43 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 
7 1 9  28 30 22 1 6  1 5  20 1 1 7 

1 0  1 1 52 47 4 1  30 1 7  1 1 1 1 4 
22 3 7 1 69 1 07 1 07 44 34 26 205 

alle 

§a5 5 274 I 

[]33l � 
1 1 .06. 1 97 7 1 1 4  3 5 1 1 02 1 1 1 8 1 67 3 1 44 33 1 293 1 1 737 

1 .02. 1 978 
2 . 1 0. 1 978 

1 1  
1 3 

3 7 
4 1  

1 1 9 1 4 1  5 7  
1 5 1  1 95 70 

34 72 64 287 822 
54 87  44 3 5 1  1 006 

1 1 .06. 1 979 1 1 3 42 1 1 84 1 2 1 2  1 78 47 79 67 1 4 1 9  1 ] ] 4 1  

1 .02. 1 98 0  
1 . 1 0. 1 980 

30 
32 

62 
72 

263 249 1 02 
297 300 1 28 

60 1 27 79 
90 1 34 93 

424 
492 

� � 
1 1 .06. 1 98 1 1 2 1  63 1 3 52 1 3 50 1 1 48 1 87 1 28 1 97 1 505 1 1 75 1  

1 .02. 1 982 
1 . 1 0. 1 982 

40 
54 

70 
7 1  

34 1  393 
404 43 1 

1 52 1 02 1 87 
1 74 1 2 1  1 86 

1 1 2  
1 2 7 

577 
647 

� � 
1 1 .06. 1 983 1 26 59 1 248 1 4 1 4  1 1 39 1 1 06 1 1 33  1 1 3 1 1 5 8 1 1 1 837 

1 .02. 1 984 
1 .06. 1 984 
1 . 1 0. 1 984 

1 .02 . 1 985 
3 .06. J985 •. ·· 
1 . 1 0> 1985 

BEIL07 

3 5 
0 
42 

2 
1 3 
1 0  

70 
6 

1 0 1  

20 
25 
45 

240 344 1 69 
1 09 1 07 4 1  
3 1 8  3 7 1  1 76 

95 1 74 69 
86 1 67 76 
1 64 236 99 

93 1 49 
1 8  52 
1 3 8 1 8 1  

3 1 66 
49 79 
75 1 1 0 

1 52 
9 

1 20 

3 3  
84 
82 

56 1  
1 46 
485 

248 
248 
305 

1 8 1 3  
488 
1 932 

738 
827 
1 126 

ZUW-GES/BL 
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- 2 - Be i l age -; 

! Bgld I Ktn I Nö I Oö I Stmk I Szbg I Tirol l Vlbg l Wien 1 1  alle 

1 2  25 94 1 6 1  96 42 83 69 3 08 3 .02. 1 986 890 
7 1 4  6 1  94 5 5  28  65  3 3  1 53 2 .06. 1 986 5 1 0  
1 9  42 1 72 250 1 02 8 1  1 0 1  85  343 1 . 1 0. 1 986 1 1 95 

1 0  1 7  75  1 03 62 3 8  63 44 203 2 .02. 1 98 7  6 1 5  
4 22 62 1 1 3 40 2 8  6 1  59  1 69 1 .06. 1 987 558 
1 4  3 6  1 59 2 1 6  1 09 66 83 74 '-' '1 ')  -' --1. 1 0. 1 987 1 079 

1 7  2 8  9 0  1 3 5  76 3 7  4 7  6 8  1 93 1 .02. 1 988 691  
1 0  1 7  59 82 49 28 5 1  49 1 54 1 .06. 1 98 8  499 
22 39 1 69 238  1 22 84 1 0 1  9 1  308 1 . 1 0. 1 988 1 1 74 

1 5  20 1 02 1 60 69 40 77  69 247 1 .02. 1 989 799 
7 2 1  80 1 1 5 67 2 7  5 1  63 1 78 1 .06. 1 989 609 
1 1  34  1 65 232 1 1 0 6 1  97 86 ') ") -.... ..;. ) 2 . 1 0. 1 989 1 02 1  

1 6  2 5  1 04 1 80 7 6  4 1  56  72 2 1 8  1 .02. 1 990 788 
1 0  20 80 1 1 3 5 1  29 63 5 3  1 64 1 .06. 1 990 583 
1 6  43 1 60 2 1 7  1 1 2 72 82 94 26 1  1 . 1 0. 1 990 1 057 

1 6  28  1 22 1 5 7 84 45 1 1 1  80 2 1 3  4 .02. 1 99 1  856 
1 2  25  96 1 1 4 60 1 9  69 69 1 36 3 .06. 1 99 1  600 
25  2 7  206 26 1 1 1 5  87  1 3 7 95 275  1 .  1 0. 1 99 1 1 228  

1 7  32 1 2 7  200 8 1  43 1 03 77  1 90 3 .02. 1 992 870 
1 2  23 1 08 1 40 72 3 7  7 5  8 1  1 63 1 .06. 1 992 7 1 1  
34 60 346 304 1 45 1 00 1 5 1  1 0 1  3 54 5 . 1 0. 1 992 1 595 

3 5  5 3  295 324 1 79 1 30 1 88 93 525  1 .02. 1 993 1 822 
24 36 243 2 5 3  1 3 8 84 1 24 86 354  1 .06. 1 993 1 342 

4 8  95  407 3 63 20 1 1 46 1 92 1 1 4 720 4. 1 0. 1 993 2286 

44 5 0  3 09 3 8 1 206 1 4 1  2 1 9  1 09 5 80 1 .02. 1 994 2039 

3 8  42 299 3 0 1  1 07 1 62 204 1 03 457  1 .06. 1994 1 71 3  

3 7  99 4 1 0  466 262 1 65 263 1 29 798 3 . 1 0.1994 2629 
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1 .02. 1 995 
6 .06 . 1 995 
2 . 1 0. 1 995 

5 .02. 1 996 
3 .06. 1 996 
1 . 1 0. 1 996 

3 .02 . 1 997 
2 .06. 1 997 
1 . 1 0. 1 997 

ZUW-GES/B L  

3 

Bgld Ktn Nö Oö Stmk Szbg Tirol Vlbg Wien alle 
3 7 36 275 3 56 1 90 1 43 22 1 57 526 1 841  
40 48 3 1 6  35 5  202 1 0 1  1 98 1 1 2 43 7 1 809 

39 1 00 426 470 29 1 1 92 272 1 4 1  859 2790 

42 60 294 425 2 1 4  1 6 1  2 1 2 77 655 2 1 40 
45 56 3 39 3 73 1 1 0 1 97 25 1 06 446 1 697 
64 1 09 4 1 9  522 305 206 292 1 46 853 291 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 r§ 
Gesamtsumme der Zuweisungen seit 1 975 [ 65839 [ 
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4 

Zuweisungen gesamt 

und nach Bundesländern getrennt 

3000 

2750 ,I , -----------------------------------------------------------� -

2500 i'/--------------------------------------- -----------------

2250 I .�--------------�-------------------------------· - - -· . 

2000 

1 250 

1 000 

750 

500 

250 

0 
<n f.D co 0 N � <n f.D r- co Ol 0 0; N M � <n f.D r- r- r- co co co co co co co co Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol � Ol Ol � 
� N N N N N N N N N N N N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
� N � � M N � � M ;; <n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 .  

I 

.., -' . 

4. 

5. 

6. 

ST ANDESVERZEI CHNIS 
der Zivild ienstpflichtigen, 

d ie Zivildienst geleistet bzw. noch n icht geleistet haben 

Stand/Stichtag : 3 1 .  1 2 .  1 995 

Stand an Zivildienstpflichtigen zum Stichtag 3 1 . 1 2 . 1 995 

Anzahl derZivildienstpflichtigen, die bis zum Stichtag 
zum ordentl ichen Zivildienst zugewiesen wurden . . . . . . . . . .  59 .068 

Anzahl der Zivildienstpflichtigen, die zum Stichtag für 
eine Zuweisung zum 5 .  Feber 1 996 vorgesehen sind . . . . .  2 .43 1 

Zivildienstpfl ichtige, die zum Stichtag für eine Zu-
weisung zum 3 .  Juni 1 996 bzw. 1 .  Oktober 1 996 in 
Bearbeitung genommen wurden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .253  

Zivildienstpfl ichtige, die zu späteren Zuweisungstermi-
nen nach Maßgabe der Bedarfsanmeldungen der 
Rechtsträger und Einrichtungen zugewiesen werden 3 . 1 94 

Zivildienstpfl ichtige, denen Befreiung von der Ver-
pflichtung ( §  1 3  ZOG) oder Aufschub vom Antritt des 
ordentl ichen Zivildienstes (§ 1 4  ZOG) über den 
3 1 . 1 2 . 1 995 hinaus gewährt worden ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 .6 1 9  

79.565 

83 . 307  

Für die verbleibenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 742 
Zivildienstpflichtigen ist derzeit eine Zuweisung zur Leistung des or-
dentlichen Zivildienstes wegen noch nicht vom zuständigen Mil itärkom-
mando übermittelter Stellungs- und Stel lungsuntersuchungsunterlagen 
(§ 5 Abs. 7 ZOG) bzw. vorübergehender Untauglichkeit, Auslandsauf-
enthalten, unbekannten Aufenthalten bzw. Überschreiten der Alters-
grenze bis zum Stichtag 3 1 . 1 2 . 1 995 nicht möglich. 

BEIL8a STA-STVZ 
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BEIL8a 

4% 

1 6% 

Zivi ldienstpflichtige, 

die Zivi ldienst geleistet bzw.  

noch n icht geleistet haben 

4% 

• bereits zugewiesen 

• Zuweisung per 5. 2 .  
1 996 

Graph il.. SJ. I 

--�.' 
�.�_._ .. -< 

. .. _ . .... �_ ....... -'. 
� 

. 
o Zuweisung per 3 . 6 .  

1 996 und 1 .  1 0 . 1 996 

3% 
2% 

7 1 % 

o Zuweisung nach 1 .  1 0 . 
1 996 

• Aufschub bis nach 3 1 . 
1 2 . 1 995 

11 Zuweisung n icht 
mögl ich 

STA-STVZ 
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l .  

'J 
_ .  

.., -' .  

4 .  

5 .  

6 .  

ST ANDESVERZEICHNIS 

der Zivildienstpflichtigen,  

d ie  Zivi ld ienst geleistet bzw. noch nicht  geleistet h a ben 

Stand/Stichtag: 3 1 . 1 2 . 1 996 

Stand an Zivi ldienstpflichtigen zum Stichtag 3 1 . 1 2 . 1 996 

Anzahl der Zivi ldienstpfl ichtigen, die bis zum Stichtag 

zum ordentl ichen Zivi ldienst zugewiesen wurden . . . . . . . . . . 6 5 .92 1 

Anzahl der Zivi ldienstpflichtigen, die zum Stichtag für 

eine Zuweisung zum 3. Feber 1 997 vorgesehen sind . . . . .  2 . 5 4 0  

Zivi ldienstpflichtige, d ie  zum Stichtag für eine Zu-

wei sung zum 2 .  Juni 1 997 bzw. 1 .  Oktober 1 997 in  
Bearbeitung genommen wurden . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 069 

Zivildienstpflichtige , die zu späteren Zuweisungstermi-
nen nach Maßgabe der Bedarfsanmeldungen der 
Rechtsträger und E inrichtungen zugewiesen werden 1 . 5 6 5  

Zivi ldienstpflichtige, denen Befreiung von der Ver-

pfl ichtung ( §  1 3  ZOG) oder Aufschub vom Antritt des 
ordentlichen Zivi ldienstes (§  1 4  ZOG) über den 

3 1 . 1 2 . 1 996 h inaus gewährt worden i st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 .204 

8 5 .299 

8 9 . 1 02 

Für die verbleibenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 803 

Zivi ldienstpflichtigen i st derzeit e ine Zuweisung zur Leistung des or-

dentl ichen Zivi ldienstes wegen noch nicht vom zuständigen Mil i tärkom-

mando übermittelter Stel lungs- und Stel lungsuntersuchungsunterlagen 
( §  5 Abs. 7 ZOG) bzw. vorübergehender Untauglichkeit, Auslandsauf-

enthalten, unbekannten Aufenthalten bzw.  Überschreiten der Alters-

grenze bis zum Stichtag 3 1 .  1 2 . 1 996 nicht mögl ich. 
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BEIL8b 

2% 

1 %  

3% 

1 6% 

Bei lagt' S b  

G raphi" 8 h  I 

Zivi ldienstpflichtige, 

die Ziv i ldienst gele istet bzw. 

noch n icht geleistet haben 

4% 

74% 

• bereits zugewiesen 

• Zuweisung per 3. 2 .  

1 997 

o Zuweisung per 2 . 6 .  

1 997 und 1 .  1 0 . 1 997 

o Zuweisung nach 1 .  1 0 . 

1 997 

• Aufschub bis nach 3 1 .  

1 2 . 1 996 

BI Zuweisung n icht 

mög lich 

STA-STVl 
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BEIL9a 

Einsatz von Zivildienstleistenden 
in den Jahren 1 993 bis 1 996, 

aufgegliedert nach Dienstleistungsbereichen 

Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 

Sparte Dienstleistungen 
I 1 993 1 1  1 994 1 1  1 995 1 1  1 996 I 
1 ZDL 1 % 1 1  ZDL 1 % 1 1  ZDL 1 % 1 1 Z D L  1 % 1 

1 in Krankenanstalten 609 1 1 ,2 954 1 4 .9 1 001 1 5 .5 1 044 1 5 .� 
auf dem Gebiet des 
Renungswesens 2 2639 48.4 2723 42.5 2623 40.7 2 738 '+0.0 

3a auf dem Gebiet der Sozialh i l fe 569 1 0.4 744 1 1 .6 671 1 0.4 774 I 1 .3 

auf dem Gebiet der 
Behindertenhi l fe 3b 878 1 6, 1  1 038 1 6.2 1 1 24 1 7 .5 1 1 8 1  1 7.:2 
in der landwirtschaftlichen 
Betriebshi l fe 3e 1 05 1 ,9 1 2 7  2.0 1 02 1 .6 92 1 .3 

3d in der Altenbetreuung 68 1 .2 248 3 .9 330 5. J 4 1 1  6.0 

3e in der Krankenpflege 3 0, 1 22 0.3 49 0.8 82 1 .2 
bei der Betreuung von 
Drogenabhängigen 3f 2 0.0 8 0.1 8 0. 1 1 1  0.2 
auf dem Gebiet der 
Flüchtl ingsbetreuung 4 57 1 .0 84 1 .3 83 1 .3 82 1 .� 
auf dem Gebiet der Katastrophen-
hi lfe und des Zivi lschutzes 5 1 42 2.6 1 76 2.7 1 74 2.7 1 76 2 .6 
bei and. Tätigkeiten im Rahmen 
der Zivilen Landesverteidigung 6a 32 0.6 47 0,7 42 0,7 46 0.7 
auf dem Gebiet der 
Verkehrssicherheit 6b 346 6.3 239 3,7 226 3.5 2 1 1  3 . 1 

6e in inländischen Gedenkstänen flir 
die Opfer des Nationalsozialismus 0 0.0 4 0. 1 7 0. 1 5 0 . 1 

Summe 1 5450 I 

ZUW-4J 
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BEIL9a 

Einsatz von Zivildienstleistenden 
in den Jahren 1 993 bis 1 996, 

aufgegl iedert nach Dienstleistungsbereichen 

Stand:  3 1 .  1 2 . 1 996 
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Übersicht 

ü ber den Jah resbeda rf an Zivildienstplätzen, 

die Anzahl  der zugewiesenen Zivildienstpflichtigen pro J a h r, 

die  freien Zivildienstplätze u nd 

die A U SLASTUNG der angebotenen Zivildienstplätze 

Jahresbedarf 

zugewiesene ZDPFI. 

1 A uslastung der Plätze I 

freie Zivildienstplätze 

freie ZD-Plätze in 0/0 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 
1 993 1 994 

Stand: 3 l .  1 2 . 1 996 

1 993 1 1  1 994 

� 1 7227 1 � 64 1 4  

1 89,0 % 1 1 88,8 % I 
6

7
4 8 1 3  

1 1 ,0 % 1 1 ,2 % 

1 995 1 996 

I 1 995 1 1  1 996 I 
� �  
� �  
1 88,5 % 1 1 86,4 % I 

838 1 083 

1 1 ,5 % 1 3,6 0/0 

o Jahresbedarf 
. zugewiesene ZOPFI. 
O freie Zivildienstplätze 

I Auslastu ng:  89,0 0/0 88,8 0/0 88,5 0/0 86,4 0/0 

BEIL09b ZUW-AUSL 
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'� ,;-;- '  :'�� (""' �;-o rl-'� .. ::--:, _ L� l. � � _  
über die BE FREIUNG von der Leistung ( § 13  Abs. 1 ZDG ) bzw. 
AUFSCHUB vom Antritt ( § 1 4  Z 1 bis 3 ZDG ) des ordentl ichen 

Zivi ldienstes 

Berichtszeitraum : 0 1 .  0 l .  1 995 bis 3 1 .  1 2 . 1 996 

Stand: 3 1 .  1 2 . 1 996 

A )  Anzahl der Anträge auf BEFREIUNG von der Verpflichtung zur �80 
Lei stung des ordentl ichen Zivi ldienstes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

davon positiv 2 1 5  
und negativ 265 

Anzahl der Anträge auf AUFSCHUB vom Antritt des ordentlichen 

Zivi ldienstes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

davon positiv 1 3 .625 
und negativ 732 

1 1 � " - " ! I .. . _., � / ! I 

8 )  Die im Berichtszeitraum positiv erledigten Anträge wurden von den 

Antragstel lern gestützt auf : 

BEIL I O  

• § 1 3  Abs. 1 Z 1 ZDG (wenn und solange e s  Belange des Zivildienstes oder 
sonstige öffentliche Interessen - insbesondere gesamtwirtschaftl iche. 
fami l ienpoliti sche oder Interessen der Entwicklungshilfe - erfordern ) 

Anzahl dieser Fäl le  . . . . . . . . . . . 98 

• § 1 3  Abs. 1 Z 2 ZDG (wenn und solange es besonders rücksichtswürdige 
wirtschaftliche oder fami l iäre Interessen erfordern) 

Anzahl dieser Fäl le  . . . . . . . . . . .  1 1 7 

• § 1 3a ZDG ( amtswegige Befreiungen) 

Anzahl dieser Fäl le . . . . . . . . . . .  1 9  

• § 1 4  Z 1 ZDG (wegen Besuchs einer der bei den obersten Jahrgänge einer 
öffentl ichen höheren Schule oder einer höheren Schule mit Öffentlichkeits
recht. wegen Berufsvorbereitung oder sonstiger rücksichtswürdiger Um
stände) 

Anzahl d ieser Fäll e  . . . . . . . . . .  . 

• § 1 4  Z 2 ZDG (Absolvierung eines Hochschulstudiums oder nach dessen 
Abschluß Vorbereitung auf eine zugehörige Prüfung) 

Anzahl dieser Fäl l e  . . . . . . . . . .  . 

• § 1 4  Z 3 ZDG (Ärzte im Sinne des § 2 Abs. I des Ärztegesetzes) 

Anzahl dieser Fäl le 
A U F-2 J 

4. 1 80 

9396 

49 
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BEIL l O  
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Befreiungen und Aufschübe 

in den Jahren 1 995-1 996 

, , /' , , , /' /' , 

, , , , 
/' , 

Anträge 
auf 

Befreiung 

Anträge 
auf 

Aufschub 

Aufschlüsselung der Befreiungen 

8% 

42% 

Bei lagt.' 1 0  

Graph ik 1 0  I 

• negat iv 

• positiv 

Graphik 1 0:2 

• § 1 3  Abs .  1 Z 1 ZOG 

• § 1 3  Abs .  1 Z 2 ZOG 

o § 1 3a Z OG  

A U F-2 J 
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Aufschlüsselung der Aufschübe 

0% 

BEIL l D  

Bei lag.: I U  

Graph ik  1 0  :.; 

. §  14 Z 1 zrx; 

. § 1 4 Z 2 Zrx; 
O § 1 4 Z 3 Zrx; 

A UF-2 J 
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Getätigte A USGABEN bei den VA-Ansätzen 1 / 1 1 1 73 u n d  1 /1 1 1 77 

Stand: 3 1 .  1 1 . 1 995 

VA-Ansatz 1 /1 1 1 73 Anlagen 1 994 1 995 D ifferenz 

1 994 und 1 995 
VA-Post 042 1 Amtsausstattung für 8 1 .603.00 0.00 - 8 1 .603 .00 
Schul ungszwecke 
VA-Post 0423 2 1 1 .02 1 .76 90.835 .2 1 - 1 20 . 1 86 .:':'  
Technische Geräte für 
Schulungszwecke 
SUMME des VA-Ansatzes 1 /1 1 1 73 292.624,76 90.835.2 1 - 20 1 . 7 89,55 

VA-Ansatz 1 /1 1 1 77 1 994 1 995 Diffe renz 
Aufwendungen 1 994 und 1 995 
(Gesetzliche Verpflichtungen) 

VA-Post 73 1 0 900 Sozialversicherung 99.430 .76 1 .95 1 1 8 .599.484.08 - 19. 1 6 8 . 7 2 2 . 1 .""; 
für Zivildienstleistende 
VA-Post 769 1 900 1 07.1 7 1 .298.95 1 39 .535 .465.57 T 3 2 . 2 64 . 1 6(1 .62  
Fami l ienunterhalt und 
Wohnkostenbeihi l fe 
VA-Post 6200 1 .429. 1 61.40 1 . 794 .62 7.60 T 365 .46:' .20  

Transporte durch die Balm 
VA-Post 64 1 0  0.00 0 .00 ( ) .  ( )( )  
Entschädigungen gern. 
Gebührenanspruchsges. 
VA-Post 7 1 50 203.45 290.48 + 87.0� 
Andere öffentl iche Abgaben 
VA-Post 7240 1 0 1  1 45 .40 1 .4 1 0.7 1 1 44 .958 . 806.73 - 442 . 60:' .lJr; 
Pauschalverg. gern. § 15a 
ZOG (ordent! . ZD) 
VA-Post 7240 1 02 0.00 0 .00 ( J . / H I  
Pauschalverg. gern. § 25a i .V .rn. 
§ 8(6) u. § 21 ZOG (außerord. ZD) 
VA-Post 7240 900 0.00 0.00 ( J .  ( )I I  
Entschädigungen u. Fortzahlung 
der Dienstbezüge gern. § 34b ZOG 
VA-Post 7247 900 1 9.527.5 1 9.80 2 1 . 879. 209.00 + 2 . 3 5 1 .6Xl/ . 2 1 1 

Reisekostenvergütung 
VA-Post 7295 50 1 603 .700,00 1 06.900,00 - 496.800.00 
Vergütungen gern. § 5 1  
Zivildienstgesetz 
VA-Post 7295 502 1 7.73 1 ,00 2 .198,00 - 1 5 .433 .00 
Reisekosten gern. § 5 1  
Zivi ldienstgesetz 
VA-Post 7692 0,00 0,00 0.00 

Begräbniskosten für 
Zivildienstleistende 
SUMME des VA-Ansatzes 1 /1 1 1 77 373.681 .788,26 426.877.08 1 ,46 +53 . 1 95.293,20 
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Getätigte A U SGABEN beim VA-Ansatz 1 /1 1 1 78 Aufwendu ngen 

V A - Ansatz 1 /1 1 1 78 Aufwendungen 1 994 

VA-Post 4006 35 .330,94 
Ausstanung fur Schulungszwecke 
VA-Post 4300 2 .9 1 6.00 
Lebensmittel fur Schulungszwecke 
VA-Post 4560 867. 7 1 0. 58 
Schreib-. Zeichen- und Bürominel fur 
Schulungszwecke 
VA-Post 457 1 0.00 
Druckwerke 
VA-Post 4572 60.648.30 
Druckwerke fur Schulungszwecke 
VA-Post 4590 242 .346.00 
Dienstabzeichen 
VA-Post 459 1 1 7 .849.40 
Sonstige Verbrauchsgüter 
VA-Post 6 1 80 8.596.40 
Instandhaltung von sonstigem Inventar 
(Schulungszwecke ) 
VA-Post 6300 2.747.54 
Leistungen der Post 
VA-Post 6420 00 1 0.00 
Gerichtsgebühren 
VA-Post 642 1 3 1 4 .700,00 
Übrige Gerichtskosten 
VA-Post 6430 0.00 
Sonstige Rechts- und Beratungskosten 
an physische Personen 
VA-Post 6440 0,00 
Sonstige Rechts- und Beratungskosten 
an juristische Personen 
VA-Post 6572 966.930, 1 6  
Sonstige Geldverkehrsspesen 
VA-Post 6920 1 . 5 1 3 ,00 
Schadensvergütungen 
VA-Post 7020 1 30.686.72 
Sonstige Miet- und Pachtzinse 
(Schulungszwecke ) 
VA-Post 727 1 7 .835 ,30 
Entgelte fur sonstige Leistungen von 
Einzelpersonen 

GUR - VP 2 

1 995 

2 1 . 746.94 

0,00 

769.489.87 

0.00 

0.00 

1 92 .064.00 

0.00 

7.402.40 

3 .340.00 

0.00 

1 .8 7 1 . 570,00 

0.00 

0,00 

1 .072.4 72,30 

0,00 

1 . 805 .629,84 

1 .905,60 

Differenz 

1 994 u n d  1 995 

- 1 3 .5 84 .00 

- 2 .9 1 6 .00 

- 98 . 220 .7 1 

0.00 

- 60 . 648 .30 

- 50.282.00 

- 1 7 . 849.40 

- 1 . 1 94.00 

+ 592.46 

0.00 

+ 1 .556. 870.00 

0.00 

0.00 

+ 1 05 .542. 1 4  

- 1 .5 1 3 ,00 

+ 1 .674 .943 . 1 2  

- 5 .929,70 
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\'A-Ansatz 1/1 1 1 78 1 994 1 995 1 Diffaen.! 
Aufwendu ngen 1 994 u n d  1 99 :-

VA-Post 7272 5 5 3.799.50 578.370.20 - 24 . 5 7 U . 7 ( )  

Entgelte f. sonst. Leistungen v .  
Einzelpers. ( Schulungszwecke ) 
VA-Post 7281 900 189.979. 340.04 22 l . 2 .. c . 199.67 1 - � 1.262. X S lJ . (J c, 

Ersätze gern. � 41 (2 ) Zivildienstgesetz 
VA-Post 72 82 17.404.80 4 . 517.40 - 1 2 . X S -:- . 4 U 
Sonstige Leistungen v .  Gewerbetreib . .  
F im1en u . .i ur. Pers. 
VA-Post 72 83 74 . 3 18.42 3 . 18 68. 827.3 03.75 - 5.491. 1 19 .· ß  
Sonstige Leist .  \" . Gewerbetreib . .  Fa .  u . 
.i ur. Pers. ( Schulungsz\\ . )  
VA-Post 7292 O l l 5. 3 07. 604.97 12 .905 .72 0.06 - 7. S 9 X . l 1S . ( ) l) 

Cberwei sungen gern. � 4 1  ZOG (geb. 
Post ) 
VA-Post 7292 012 0.00 4 4 . 902.10 - 44 . 902 . 1 0 
Cberweisungen an das B MUk.i\ gern. 
� 4 1  ZOG ( geb. Post ) 
\ 'A-Post 7292 078 0.00 0.00 U.UO 

Cberv. eisungen an die PTV gern. § 41 

ZOG ( geb. Post) 
VA-Post 7297 Sonstige Ausgaben 0.00 0.00 I ( ).OO 

VA-Post 7303 900 7.870. 813 . 81 1 l .7 14.720.73 - 3 . X4 3 . 9U6.92 

Ersätze gern. § 41 (2)  Zivi ldienstgesetz 
an Länder 
VA-Post 7305 900 30.287 .666.48 40.483 .642, 1 9 7 10 . 195 . 975.7 1 

Ersätze gern. § 4 1  (2) Zivildienstgesetz 
an Gemeinden 
VA-Post 7307 900 4.5 1 0 . 0 1 9.73 6 , 602.0 5 4 . 84 -t- 2.092 . 03 5 . 11 

Ersätze gern. § 4 1  (2 ) Zivi ldienstgesetz 
an Gemeindeverbände 
SVMME des VA-Ansatzes 1 /1 1 1 78 3 1 5.504.882,85 368. 1 49.051 ,89 + 52.644 . 1 69.04 

Zusammenfassung der Ausgaben: 

Zusam menfassung der getätigten 1 994 1 995 Differenz 

AVSGABEN bei den VA-Ansätzen 1 994 und 1 995 

1/ 11 173 292.624.76 90. 83 5.21 - 20 l .789,55 
1 1 1 1 1 77 373 ,68 1 . 788 .26 426.877.08 1 .46 + 53 . 1 95 .293 .20 
1/ 11178 3 1 5 . 504. 882.85 368 . 1 49 .05 1 .89 + 5 2.644.169.04 

G ESAMTSUM M E  689.479.295,87 795. 1 1 6.968,56 + 1 05. 637.672.69 

GUR - VP 2 
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Getätigte E I N NA H M E N  bei den VA-Ansätzen 2/1 1 1 74 u n d  2/1 1 1 7 7 

VA-Ansatz 2/1 1 1 74 E rfolgswirksame 1 994 1 995 Differenz 

Einnahmen 1 994 und 1 995 

VA-Post 8262 0 1 1 1 3 .65 1 . 1 02.63 1 6 .040. 850.33 T 2 . 3 8 9 . 74 7 . 70 

Überweisungen gern. § 4 1  ZOG 
VA-Post 8262 0 1 2  0.00 28.048.80 - 28 .048.80 
Überweisungen vom BMUkA gern. 
§ 4 1 Z0G 
VA-Post 8260 078 0.00 0.00 o.( )O 
Überweisungen von der PTV gern. § 4 1  
ZOG 
VA-Post 8299 002 36.074.92 56.445 .55 - 20 .3 7ü.()':; 
Sonstige verschiedene Einnahmen 
VA-Post 8503 1 0.468.304.97 1 5 .4 77.688.37 - 5 . 009 . 3 S ':; .·W 

Ersätze von Ländern gern. § 4 1  
Zivildienstgesetz 
VA-Post 8505 52.633 .220.45 60 . 1 1 2 .92 1 .67 - 7 . 4 7 9 . 70 1 .: :  

Ersätze von Gemeinden gern. § 4 1 
Zivi ldienstgesetz 
VA-Post 8507 6. 1 00.953.55 9.508 .939 . 5 3 - 3 .4 0 7 . 9 8 ) .l)� 

Ersätze von Gemeindeverbänden gern. 
§ 4 1  Zivi ldienstgesetz 
VA-Post 8820 48.568.75 1 .77 57 .474 .283 .5 8 T 8 . 905 . )  3 l . � I 

Ersätze gern. § 4 1  Zivildienstgesetz 
SUMME 1 3 1 .458.408,29 1 58.699 . 1 77,83 + 27.240.769,54 

des VA-Ansatzes 2/1 1 1 74 

VA-Ansatz 2/1 1 1 77 1 994 1 995 Diffc .. rl'nl  

Bestandswirksame Einnah men 1 994 und 1 99:' 
VA-Post 042 1 0.00 0.00 ( ) . ( H I 
Amtsausstattung für Schulungszwecke, 
Veräußerung 
VA-Post 0423 0.00 0.00 ( J . (  U I 
Technische Geräte für 
Schulungszwecke. Veräußerung 
SUMME des VA-Ansatzes 21 1 1 1 77 0.00 0.00 ( t  . 1 11 1  
G ESAMTS U M M E  1 3 1 .458.408,29 1 58.699. 1 77,83 + 2 7.240.76l)5� 

GUR - VP 2 
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Getätigte A U SGABEN bei den VA-Ansätzen 1 /1 1 1 73 u n d  1 /1 1 1 7 7 

Stand : 3 1 .  1 2 . 1 996 

VA-Ansatz 1 /1 1 1 73 Anlagen 1 995 1 996 1 Differenz 
i 1 99 5  und 1 946 

V A-POSl 042 1 Arntsausstanung für 0.00 0.00 0,00 

Schulungszwecke 
VA-Post 0423 90 .835 .2 1 0.00 - 9 0 . 8 3 5 ,2 1 
Technische Geräte für 
Schulungszwecke 
S U M M E  des VA-Ansatzes 1 /1 1 1 73 90.835.2 1 0.00 -90 . 8 35 , 2 1 

VA-Ansatz 1 /1 1 1 77 1 995 1 996 Differenz 
A ufwendungen 1 995 und 1 996 

(Gesetzliche Verpflichtungen) 

VA-Post 73 1 0  900 Sozialversicherung 1 1 8 . 599 .484.08 1 3 5 .699 . 844 . 7 2  + 1 7 . 1 00.360,64 

für Zivi ldienst le istende I 
VA-Post 769 1 900 1 39 .535 .465 .57  1 48.544 .556.2 6  + 9.009.09(),64 

Fam i l ienunterhalt und 
Wohnkostenbeihi l fe 
VA-Post 6200 1 .794.627.60 2 . 1 6 1 . 1 23 . 1 0 + 366.495.50 

Transporte durch die B ahn 
VA-Post 64 1 0  0.00 0.00 0,00 

Entschädigungen gern. 
GebÜhrenanspruchsges. 
VA-Post 7 1 50 290.48 3 72.54 + 82,06 

Andere öffent l iche Abgaben 
VA-Post 7240 1 0  1 1 44 .958 . 806.73 1 5 8 . 52 2 . 643 . 1 3  + 1 3.563.S36,40 

Pauschalverg. gern. § 25a 
ZDG (ordent ! .  Z D )  
VA-Post 7240 1 02 0.00 0.00 0 ,00 

Pauschalverg . gern. § 25a i .V .rn. 
§ 8 (6 )  u. § 2 1  ZDG (außerord . ZD) 
VA-Post 7240 900 0.00 0.00 0 ,00 

Entschädigungen u. Fortzahlung 
der Dienstbezüge gern. § 34b ZDG 
VA-Post 7247 900 2 1 . 879.209.00 22 . 1 64 . 648.40 + 285,439,40 

Reisekostenvergütung 
VA-Post 7295 50 1 1 06 .900.00 1 3 5 . 800.00 + 28.900,00 

Vergütungen gern. § 5 1  
Zivi ldienstgesetz 
VA-Post 7295 502 2.298.00 1 . 7 1 9.60 - 5 7 8 ,40 
Reisekosten gern. § 5 1  
Zivi ldienstgesetz 
VA-Post 7692 0.00 0.00 0 ,00 

Begräbniskosten für 
Zivi ldienstleistende 
SUMME des VA-Ansatzes 1/1 1 1 77 426.877.081 ,46 467.230.707,75 +40.353.626,29 
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Getätigte A U SGABEN beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 78 A u fwe n d u ngen 

\ '  A- Ansatz 1 /1 1 1 78 Aufwendungen 1 995 1 996 1 D iffcrcnl 
1 995 und 1 996 

VA-Post 4006 2 1 .746.94 20.63 3 .48 - 1 . 1 1 3 ,46 
Ausstanung fUr Schulungszwecke 
VA-Post 4300 0.00 0.00 0.00 

Lebensmittel fur Schulungszwecke 
VA-Post 4560 769.489.87 5 27 . 1 75 .80 - 242 .3 1 4 ,07  
Schreib-. Zeichen- und Büromittel fur 
Schulungszwecke 
VA-Post 45 7 1  0.00 0.00 0.00 

Druckwerke 
VA-Post 4572 0.00 0.00 () .00 

Druckwerke fUr Schulungszwecke 
VA-Post 4590 1 92 .064.00 448. 707.00 + 256. 6·B.OO 

Dienstabzeichen 
VA-Post 4 5 9 1  0.00 1 1 .2 74.36 + 1 1 . 2 7·t..�6 

Sonstige Verbrauchsgüter 
VA-Post 6 1 80 7.402.40 1 0.906.64 + 3.50.t.2.t 

Instandhaltung von sonstigem Inventar 
( Schulungszwecke) 
VA-Post 6300 3 . 340.00 2 .305 .00 - 1 .035,00 
Leistungen der Post 
VA-Post 6420 00 1 0.00 0.00 O,O() 

Gerichtsgebühren 
VA-Post 642 1 1 . 87 1 . 5 70.00 2 1 6 .070.00 - 1 .655 . 500 ,00  
Übrige Gerichtskosten 
VA-Post 6430  0.00 0.00 0,00 

Sonstige Rechts- und Beratungskosten 
an physische Personen 
VA-Post 6440 0.00 0.00 0,00 

Sonstige Rechts- und Beratungskosten 
an j uristische Personen 
VA-Post 6572 1 .072.472.30 1 .057 .644.54 - 1 4. 827 ,76 
Sonstige Geldverkehrsspesen 
VA-Post 6920 0.00 7 . 1 24.00 + 7 . 1 24 ,00 

Schadensvergütungen 
VA-Post 7020 1 . 805 .629.84 84 1 .992 .38  - 963.637 ,46 
Sonstige Miet- und Pachtzinse 
( Schulungszwecke ) 
VA-Post 727 1 1 .905.60 0.00 - 1 .905 ,60 
Entgelte fur sonstige Leistungen von 
Einzelpersonen 
VA-Post 7272 5 78 .370,20 3 1 0 .674,3 5 - 267 .695 ,85 
Entgelte f. sonst. Leistungen v. 
E inze lpers. (Schul ungszwecke) 
VA-Post 728 1 900 22 1 .242 . 1 99,67 24 1 .270 .8 1 3 . 1 6  + 20.028.6 1 3,49 

Ersätze gern. § 4 1  (2) Zivi ld ienstgesetz 

GUR - VP 2 
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V A- Ansatz 1 /1 1 1 78 Aufwendungen 1 995 1 996 D i fferenz 
1 995 und 1 99 6  

VA-Post 7282 4 .5 1 7,40 598.757.75 + 594.240.35 

Sonstige Leistungen \ . . Gewerbetreib .. 
Firmen u. jur. Pers. 
VA-Post 7283 68.827.303.75 76.437.074.4 1 + 7.609.770.66 

Sonstige Leist. v .  Gewerbetreib . . Fa. u. 
jur. Pers. (Schu1ungszw . ) 
VA-Post 7292 O l l 1 2 .905 .720.06 1 3 .036.964.96 + 1 3 1 .244.90 
Überweisungen gern. § 4 1  ZDG (geb. 
Post ) 
VA-Post 7292 0 1 2  44.902. 1 0  1 90. 1 45 .20 + 1 45.143 . 1 0 

Überweisungen an das BMUkA gern. 
§ 4 1  ZDG (geb. Post ) 
VA-Post 7292 030 0.00 1 2 .742.00 + 1 2 . 742.00 
Überweisungen an das BM] gern. § 4 1  
ZDG (geb. Post) 
VA-Post 7292 078 0.00 0.00 0,00 
Überweisungen an die PTV gern. § 4 1  
ZDG (geb. Post) 
VA-Post 7297 Sonstige Ausgaben 0.00 0.00 0.00 

VA-Post 7303 900 1 l . 7 1 4 .720.73 1 3 . 805.517.73 + 2 . 090.807,00 

Ersätze gern. § 4 1  (2) Zivi ldienstgesetz 
an Länder 
VA-Post 7305 900 40.483 .642. l 9  52 .337 .604.59 + 1 1 .853.962,40 
Ersätze gern. § 4 1  (2) Zivildienstgesetz 
an Gemeinden 
VA-Post 7307 900 6.602.054.84 7 . 785 .6 1 7.38 + 1 . 1 83.56254 
Ersätze gern. § 4 1  (2) Zivildienstgesetz 
an Gemeindeverbände 
SUMME des VA-Ansatzes 1/1 1 1 78 368. 1 49.05 1 ,89 408.929.754,73 + 40.780.702,84 

Zusammenfassung der Ausgaben: 

Zusammenfassun g  der getätigten 1 995 1 996 Differenz 
AUSGABEN bei den VA-Ansätzen 1 995 und 1 996 

1 / 1 1 1 73 90.835 .2 1 0.00 - 90. 8 3 5 ,2 1 

1 / 1 1 1 77 426.877 .08 1 .46 467.230.707.75 + 40 .353.626,29 

1 / 1 1 1 78 368 . 1 49.05 1 .89 408.929.754,73 + 40.780.702,84 

G ESAMTSU M M E  795. 1 1 6.968,56 876. 1 60.462,48 + 8 1 .043.493,92 

GUR - VP 2 
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G etätigte E I N NAHMEN bei den VA-Ansätzen 2/1 1 1 74 u n d 2/1 1 1 77 

VA-Ansatz 2/1 1 1 74 E rfolgswirksame 1 995 1 996 Differenz 

Einnahmen 1 995 und 1 996 

VA-Post 8161 0. 1 1 1 6.0.40..850..33 1 6 .995 .40.8. 1 5  + 95.t.557,82 

Überweisungen gern. � 4 1  ZDG 
VA-Post 8261 0. 1 2  28 .0.48.80. 1 1 6 . 1 0.7.10. + 1 88.058..t0 

Überweisungen vom BMUkA gern. 
� 4 1 ZDG 
VA-Post 8162 0.30. 0..0.0. 1 4 .740..0.0. + 1 .t.7.t0.OO 

Überweisungen vom BM] (geb. Post ) 
VA-Post 8262 0.78 0..0.0. 0..0.0. 0,00 

Überweisungen von der PTV gern. § 4 1  
ZDG 
VA-Post 8199 0.0.1 56.445 .55 1 14 .256.0.5 + 67. 8 1 050 

Sonstige verschiedene Einnahmen 
VA-Post 850.3 1 5 .477.688.3 7 1 7 .856.79 1 .49 + 2 .379. 1 03. 1 2  

Ersätze von Ländern gern. § 4 1  
Zi\'ildienstgesetz 
VA-Post 850.5 60.. 1 1 1 .91 1 .67 73 .3 1 6 .665.65 + 1 3 .203.7.t3.9S 

Ersätze von Gemeinden gern. § 4 1  
Zivildienstgesetz 
VA-Post 850.7 9.50.8 .939.53 1 0. .534 .730..96 + 1 .025.79 1 ,.t3 

Ersätze von Gemeindeverbänden gern. 
§ 4 1  Zivildienstgesetz 
VA-Post 8820. 57.474.283.58 69.2 1 0..877.65 + 1 1 . 736.59.t,07 

Ersätze gern. § 4 1  Zivildienstgesetz 
SUM ME 1 58.699. 1 77,83 1 88.269.577 , 1 5  + 29. 570.399,32 

des VA-Ansatzes 2/1 1 1 74 

VA-Ansatz 2/1 1 1 77 1 995 1 996 Diffe renz 

Bestan dswirksame Einnahmen 1 995 und 1 996 

VA-Post 0.42 1 0..0.0. 0..0.0. 0..0.0. 
Amtsausstattung fur Schulungszwecke. 
Veräußerung 
VA-Post 0.423 0..0.0. 0..0.0. 0.0.0 

Technische Geräte rur 
Schulungszwecke. Veräußerung 
SUMME des VA-Ansatzes 21 1 1 1 77 0..0.0. 0..0.0. 0..0.0. 
GESAMTSUM M E  1 58.699. 1 77,83 1 88.269.577, 1 5 + 29.570.399,32 

GUR - VP 2 
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Ausgaben 

beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 73 für 1 994- 1 996 

VA-Post 0421 VA-Post 0423 

Ausgaben 

. 1 994 

. 1 995 

0 1 996 

beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 7 7 für 1 994- 1 996 

Graph i\... I I - I  � I 

Graphik 1 1 - 1 2 2 

(Posten unter 5 Mio.  S sind unter "andere" zusammengefaßt) 

160. (XX). (XX) 

140. (XX). (XX) 

120 (XX) (XX) 

100. (XX) (XX) 

80 (XX) (XX) 

o 
VA-Rlst 7310 900 VA-Rlst 7691 900 VA-Rlst 7240 101 VA-Rlst 7247 900 

------ - - - - - - - --- - - - -- - --- --- . _--

GUR - VP 2 

<rdefe 

. 1 994 

. 1995 
0 1996 
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Graph t\-" I 1 - : = � 

Ausgaben 

beim VA-Ansatz 1 / 1 1 1 7 8  fur 1 994- 1 996 

(Posten unter 2 Mio.  sind unter "andere" zusammengefaßt ) 
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Zusammenfassung der Ausgaben 

fur 1 994- 1 996 
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Einnahmen 

beim VA-Ansatz 2/ 1 1 1 74 1 994- 1 996 
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für 1 994- 1 996 

2/1 1 1 77 2/1 1 1 74 gesam 
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Graph il-. 1 1 - 1 2  � 
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Graphik 1 1 - 1 2 6 
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